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1 EVTZ-Verordnungen 

1.1 Verordnung (EU) Nr. 1302/2013 

VERORDNUNG (EU) NR. 1302/2013 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES 

RATES vom 17. Dezember 2013 zur Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 1082/2006 über den Europäischen Verbund für territoriale Zusammenarbeit 

(EVTZ) im Hinblick auf Präzisierungen, Vereinfachungen und Verbesserungen im 
Zusammenhang mit der Gründung und Arbeitsweise solcher Verbünde 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbe-

sondere auf Artikel 175 Absatz 3, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Übermittlung des Entwurfs eines Gesetzgebungsakts an die nationalen Par-

lamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses (1), 

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen (2), 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) In Übereinstimmung mit der Verordnung (EG) Nr. 1082/2006 des Europäi-

schen Parlaments und des Rates (3) hat die Kommission am 29. Juli 2011 einen 

Bericht an das Europäische Parlament und den Rat über die Anwendung jener 

Verordnung angenommen. In diesem Bericht gab die Kommission ihre Absicht, 

eine begrenzte Anzahl von Änderungen an der Verordnung (EG) Nr. 1082/2006 

vorzuschlagen, um die Gründung und Verwaltung von EVTZ zu erleichtern, sowie 

eine Klarstellung bezüglich einiger bestehende Bestimmungen vorzuschlagen, 

bekannt. Die Hindernisse bei der Gründung neuer EVTZ sollten beseitigt werden, 

während gleichzeitig die Kontinuität der bestehenden EVTZ gesichert und deren 

Verwaltung erleichtert werden sollten, um somit eine intensivere Nutzung von 

EVTZ zu erreichen, um zu einer besseren Politikkohärenz und Zusammenarbeit 

zwischen den öffentlichen Körperschaften beizutragen, ohne dass den nationalen 

oder Unionsbehörden zusätzlicher Verwaltungsaufwand entsteht.  

(2) Die Gründung eines EVTZ sollte von seinen Mitgliedern und deren nationalen 

Behörden beschlossen werden und ist nicht automatisch mit rechtlichen oder fi-

nanziellen Vorteilen auf Unionsebene verbunden.  

(3) Mit dem Vertrag von Lissabon wurde die Kohäsionspolitik um die territoriale 

Dimension erweitert, und der Begriff "Gemeinschaft" wurde durch "Union" er-

setzt. Die neue Terminologie sollte daher in die Verordnung (EG) Nr. 1082/2006 

aufgenommen werden.  

http://new.eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.347.01.0303.01.DEU#ntr1-L_2013347DE.01030301-E0001
http://new.eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.347.01.0303.01.DEU#ntr2-L_2013347DE.01030301-E0002
http://new.eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.347.01.0303.01.DEU#ntr3-L_2013347DE.01030301-E0003
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(4) EVTZ können möglicherweise die harmonische Entwicklung der gesamten 

Union stärker fördern und besser verwirklichen und insbesondere den wirtschaft-

lichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt ihrer Regionen stärken und zum 

Erreichen der Ziele der Strategie Europa 2020 für intelligentes, nachhaltiges und 

integratives Wachstum (im Folgenden "Strategie Europa 2020") beitragen. Au-

ßerdem können EVTZ einen positiven Beitrag zum Abbau von Hindernissen für 

die territoriale Zusammenarbeit zwischen Gebieten mit schweren und dauerhaf-

ten natürlichen oder demografischen Nachteilen, einschließlich der spezifischen 

Situation der Regionen in äußerster Randlage, leisten und maßgeblich zur Stär-

kung der Zusammenarbeit zwischen Drittländern, überseeischen Ländern und 

Gebieten (im Folgenden "ÜLG") und Grenzregionen der Union beitragen, unter 

anderem durch die Nutzung der externen Kooperationsprogramme der Union.  

(5) Die Erfahrung mit den bisher gegründeten EVTZ hat gezeigt, dass EVTZ als 

Rechtsinstrumente auch für die Zusammenarbeit im Zusammenhang mit politi-

schen Strategien der Union, bei denen es sich nicht um Kohäsionspolitik handelt, 

genutzt werden, unter anderem durch die Umsetzung von Programmen oder Tei-

len von Programmen mit anderen Finanzhilfen der Union als den Mitteln der Ko-

häsionspolitik. Die Effizienz und Wirksamkeit der EVTZ sollten durch eine Erwei-

terung des Wirkungsbereichs dieser Verbünde, die Beseitigung bestehender Hin-

dernisse und die Erleichterung der Gründung und Verwaltung von EVTZ verbes-

sert werden, wobei die Mitgliedstaaten weiterhin die Möglichkeit haben sollten, 

die Maßnahmen, die diese Verbünde ohne finanzielle Beteiligung der Union 

durchführen können, einzuschränken. Gemäß der Verordnung (EG) 

Nr. 1082/2006 verfügen EVTZ in jedem Mitgliedstaat über die weitestgehende 

Rechts- und Geschäftsfähigkeit, die im nationalen Recht dieses Mitgliedstaats 

juristischen Personen zuerkannt wird, welche auch die Möglichkeit umfasst, 

zwecks Durchführung gemeinsamer Kooperationsvorhaben mit anderen EVTZ 

oder anderen juristischen Personen Vereinbarungen abzuschließen, um unter an-

derem für ein effizienteres Funktionieren makroregionaler Strategien zu sorgen.  

(6) Die EVTZ sind definitionsgemäß in mehr als einem Mitgliedstaat tätig. Ent-

sprechend sieht die Verordnung (EG) Nr. 1082/2006 die Möglichkeit vor, dass 

das bei bestimmten Fragen anwendbare Recht in der Übereinkunft und Satzung 

der EVTZ festgelegt wird. Die Fälle, in denen derartige Festlegungen im Rahmen 

der Hierarchie des in jener Verordnung festgelegten anwendbaren Rechts den 

Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats, in dem der EVTZ seinen satzungsmäßigen 

Sitz hat, Vorrang einzuräumen haben, sollten bestimmt werden. Gleichzeitig soll-

ten die Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 1082/2006 zum anwendbaren 

Recht auf die Handlungen und Tätigkeiten eines EVTZ ausgeweitet werden, die in 

jedem einzelnen Fall einer rechtlichen Prüfung durch die Mitgliedstaaten unterlie-

gen.  

(7) Infolge des unterschiedlichen Status der lokalen und regionalen Einrichtungen 

in den einzelnen Mitgliedstaaten können Kompetenzen, die auf der einen Seite 

der Grenze regional sind, auf der anderen Seite der Grenze national geregelt 

sein, so insbesondere in kleineren oder zentralisierten Mitgliedstaaten. Folglich 

sollten neben dem Mitgliedstaat auch die nationalen Behörden Mitglied eines 

EVTZ werden können.  
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(8) Während die Verordnung (EG) Nr. 1082/2006 vorsieht, dass Einrichtungen 

des privaten Rechts Mitglied eines EVTZ werden können, wenn sie als "Einrich-

tung des öffentlichen Rechts" im Sinne der Definition in der Richtlinie 

2004/18/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (4) gelten, sollte es 

künftig möglich sein, EVTZ zu nutzen, um öffentliche Dienstleistungen mit be-

sonderem Augenmerk auf Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen In-

teresse oder die Infrastruktur gemeinsam zu verwalten. Andere Akteure privaten 

oder öffentlichen Rechts sollten daher ebenfalls Mitglieder eines EVTZ werden 

können. Dies sollte entsprechend auch für "öffentliche Unternehmen" im Sinne 

der Definition in der Richtlinie 2004/17/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates (5) und Unternehmen, die mit der Erbringung von Dienstleistungen von 

allgemeinem wirtschaftlichen Interesse in Bereichen wie Bildung und Ausbildung, 

medizinische Versorgung, soziale Bedürfnisse in Bezug auf Gesundheitsversor-

gung und Langzeitpflege, Kinderbetreuung, Zugang zum oder Wiedereingliede-

rung in den Arbeitsmarkt, sozialer Wohnungsbau und Betreuung und soziale In-

klusion gefährdeter Gruppen betraut sind, gelten.  

(9) Die Verordnung (EG) Nr. 1082/2006 enthält keine detaillierten Vorschriften 

für die Teilnahme von Körperschaften aus Drittländern an einem gemäß jener 

Verordnung – d. h. zwischen Mitgliedern aus mindestens zwei Mitgliedstaaten – 

eingerichteten EVTZ. In Anbetracht der Tatsache, dass die Vorschriften für die 

Zusammenarbeit eines oder mehrerer Mitgliedstaaten mit einem oder mehreren 

Drittländern weiter aneinander angeglichen werden sollen – vor allem im Hinblick 

auf die grenzübergreifende Zusammenarbeit im Rahmen des Europäischen Nach-

barschaftsinstruments (ENI) und des Instruments für Heranführungshilfe (IPA 

II), aber auch im Hinblick auf die zusätzliche Finanzierung über den Europäischen 

Entwicklungsfonds und auf die transnationale Zusammenarbeit im Rahmen des 

Ziels "Europäische territoriale Zusammenarbeit", bei der Mittel vom ENI und vom 

IPA II übertragen werden sollen, um sie im Rahmen von gemeinsamen Koopera-

tionsprogrammen mit Mitteln aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwick-

lung (ERDF) zu bündeln –, sollte ausdrücklich festgelegt werden, dass Mitglieder 

aus Drittländern, die an einen Mitgliedstaat einschließlich seiner Gebiete in äu-

ßerster Randlage angrenzen, an EVTZ, die von Mitgliedern aus mindestens zwei 

Mitgliedstaaten gegründet wurden, teilnehmen können. Ihre Teilnahme sollte 

möglich sein, sofern die Rechtsvorschriften eines Drittlandes oder die Vereinba-

rungen zwischen mindestens einem teilnehmenden Mitgliedstaat und einem 

Drittland dies erlauben.  

(10) Um den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt der Union 

zu stärken und daher insbesondere die Wirksamkeit der territorialen Zusammen-

arbeit, einschließlich eines oder mehrerer der grenzübergreifenden, transnationa-

len und interregionalen Ausrichtungen der Zusammenarbeit zwischen Mitgliedern 

eines EVTZ, zu steigern, sollten Drittländer, die an einen Mitgliedstaat – ein-

schließlich seiner Gebiete in äußerster Randlage – angrenzen, an EVTZ teilneh-

men dürfen. Vorhaben, die Bestandteil der Programme im Rahmen des Ziels "Eu-

ropäische territoriale Zusammenarbeit" sind und die von der Union kofinanziert 

werden, sollten daher weiter den kohäsionspolitischen Zielen der Union dienen, 

auch wenn sie teilweise oder ganz außerhalb des Hoheitsgebiets der Union 

durchgeführt werden und folglich die Tätigkeiten des betreffenden EVTZ somit 

mindestens bis zu einem gewissen Grade auch außerhalb des Unionsgebiets 

http://new.eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.347.01.0303.01.DEU#ntr4-L_2013347DE.01030301-E0004
http://new.eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.347.01.0303.01.DEU#ntr5-L_2013347DE.01030301-E0005
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stattfinden. In dieser Hinsicht ist der Beitrag der Tätigkeiten eines EVTZ, dem 

auch Mitglieder aus Drittländern angehören, die an mindestens einen Mitglied-

staat – einschließlich seiner Gebiete in äußerster Randlage – angrenzen, zur 

Verwirklichung der außenpolitischen Ziele der Union, beispielsweise ihrer Ziele 

auf dem Gebiet der Entwicklungszusammenarbeit oder der wirtschaftlichen, fi-

nanziellen und technischen Zusammenarbeit, gegebenenfalls nebensächlich, 

denn der Schwerpunkt der betreffenden Kooperationsprogramme und folglich der 

Tätigkeiten dieses EVTZ sollte in erster Linie auf den kohäsionspolitischen Zielen 

der Union liegen. Infolgedessen sind alle etwaigen Ziele auf dem Gebiet der Ent-

wicklungszusammenarbeit oder der wirtschaftlichen, finanziellen und technischen 

Zusammenarbeit zwischen einem Mitgliedstaat – einschließlich seiner Gebiete in 

äußerster Randlage – und einem oder mehreren Drittländern gegenüber den ko-

häsionspolitischen Zielen der territorialen Zusammenarbeit zwischen Mitglied-

staaten – einschließlich ihrer Gebiete in äußerster Randlage – lediglich von un-

tergeordneter Bedeutung. Daher reicht Artikel 175 Absatz 3 des Vertrags über 

die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) als Rechtsgrundlage für den Er-

lass der vorliegenden Verordnung aus.  

(11) Da aufgrund des Beschlusses 2013/755/EU des Rates (6) nationale, regio-

nale, subregionale und lokale Behörden und Organisationen sowie gegebenenfalls 

andere öffentliche Einrichtungen oder Institutionen – einschließlich Erbringer öf-

fentlicher Dienstleistungen – aus einem ÜLG an einem EVTZ teilnehmen dürfen 

und unter Berücksichtigung der Tatsache, dass, im Falle des Programmplanungs-

zeitraums 2014–2020, die Zusammenarbeit der Unionsregionen in äußerster 

Randlage mit angrenzenden Drittländern und einigen der in Anhang II AEUV auf-

geführten ÜLG, die an diese Regionen in äußerster Randlage angrenzen, durch 

besondere zusätzliche Finanzmittel aus dem mehrjähriger Finanzrahmen ver-

stärkt wird, sollte der EVTZ als Rechtsinstrument auch gegenüber Mitgliedern aus 

ÜLG geöffnet werden. Im Interesse der Rechtssicherheit und Transparenz sollten 

für die Genehmigung des Beitritts von Mitgliedern aus einem ÜLG zu einem EVTZ 

besondere Verfahren festgelegt werden, wobei erforderlichenfalls gesondert zu 

regeln ist, welches Recht auf den jeweiligen EVTZ, an dem Mitglieder aus einem 

ÜLG teilnehmen, anwendbar ist.  

(12) Die Verordnung (EG) Nr. 1082/2006 unterscheidet zwischen der Überein-

kunft, in der die konstitutiven Elemente des künftigen EVTZ bestimmt werden, 

und der Satzung, die die Elemente der Umsetzung enthält. Gemäß jener Verord-

nung muss die Satzung derzeit jedoch auch alle Bestimmungen der Übereinkunft 

enthalten. Auch wenn sowohl die Übereinkunft als auch die Satzung den Mitglied-

staaten zu übermitteln sind, stellen sie unterschiedliche Dokumente dar und nur 

die Übereinkunft sollte einem Genehmigungsverfahren unterliegen. Weiterhin 

sollten einige Elemente, die derzeit in der Satzung enthalten sind, stattdessen in 

die Übereinkunft aufgenommen werden.  

(13) Die Erfahrung mit der Gründung von EVTZ hat gezeigt, dass die Frist von 

drei Monaten für das Genehmigungsverfahren der Mitgliedstaaten selten einge-

halten wurde. Dieser Zeitraum sollte daher auf sechs Monate verlängert werden. 

Um Rechtssicherheit für die Zeit nach Ablauf dieser Frist zu schaffen, sollte die 

Übereinkunft jedoch gegebenenfalls im Einklang mit dem nationalen Recht der 

betreffenden Mitgliedstaaten einschließlich ihrer jeweiligen verfassungsrechtli-

http://new.eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.347.01.0303.01.DEU#ntr6-L_2013347DE.01030301-E0006
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chen Vorschriften per stillschweigender Vereinbarung als genehmigt gelten. Al-

lerdings sollte der Mitgliedstaat, in dem der vorgeschlagene Sitz des EVTZ liegen 

soll, der Übereinkunft förmlich zustimmen müssen. Wenngleich die Mitgliedstaa-

ten in der Lage sein sollten, für ein Verfahren zur Genehmigung der Teilnahme 

eines potenziellen Mitglieds am EVTZ nationale Regelungen anzuwenden oder im 

Rahmen nationaler Regelungen spezifische Vorschriften zur Umsetzung der Ver-

ordnung (EG) Nr. 1082/2006 zu erlassen, sollten Ausnahmen von der Bestim-

mung über die stillschweigende Vereinbarung nach Ablauf der Frist von sechs 

Monaten jedoch – außer in den in dieser Verordnung genannten Fällen – ausge-

schlossen sein.  

(14) Die Gründe, aus denen ein Mitgliedstaat die Teilnahme von potenziellen Mit-

gliedern oder die Übereinkunft ablehnen kann, sollten festgelegt werden. Aller-

dings sollte nationales Recht, das die Anwendung anderer Regelungen und Ver-

fahren als jener nach der Verordnung (EG) Nr. 1082/2006 verlangt, bei der Ent-

scheidung über die Zustimmung nicht berücksichtigt werden.  

(15) Da die Verordnung (EG) Nr. 1082/2006 nicht für Drittländer gelten kann, 

sollte der Mitgliedstaat, in dem der vorgeschlagene Sitz des EVTZ liegen soll, bei 

der Genehmigung der Teilnahme potenzieller Mitglieder aus Drittländern, die auf 

der Grundlage des Rechts dieser Drittländer gegründet wurden, in Konsultation 

mit den Mitgliedstaaten, nach deren Recht andere potenzielle Mitglieder des 

EVTZ gegründet wurden, sich vergewissern, dass die Drittländer Bedingungen 

und Verfahren angewendet haben, die den Bestimmungen der Verordnung (EG) 

Nr. 1082/2006 entsprechen oder im Einklang mit den internationalen bilateralen 

oder multilateralen Vereinbarungen gehandelt haben, die die Mitgliedstaaten des 

Europarats – ob sie nun Mitgliedstaaten der Union sind oder nicht – auf Grundla-

ge des Europäischen Rahmenübereinkommens über die grenzüberschreitende 

Zusammenarbeit zwischen Gebietskörperschaften oder Behörden, unterzeichnet 

in Madrid am 21. Mai 1980, und der hierzu angenommenen Zusatzprotokolle ge-

schlossen haben. Im Falle einer Beteiligung mehrerer Mitgliedstaaten der Union 

und eines oder mehrerer Drittländer sollte es ausreichend sein, dass eine solche 

Vereinbarung zwischen dem jeweiligen Drittland und einem teilnehmenden Mit-

gliedstaat der Union geschlossen wurde.  

(16) Um den Beitritt neuer Mitglieder zu einem bestehenden EVTZ zu erleichtern, 

sollte das Verfahren zur Änderung von Übereinkünften in solchen Fällen erleich-

tert werden. Folglich sollten derartige Änderungen im Falle des Beitritts eines 

neuen Mitglieds aus einem Mitgliedstaat, der die Übereinkunft bereits genehmigt 

hat, nicht allen teilnehmenden Mitgliedstaaten, sondern lediglich dem Mitglied-

staat mitgeteilt werden, dessen Recht das neue potenzielle Mitglied unterliegt, 

sowie dem Mitgliedstaat, in dem der EVTZ seinen Sitz hat. Nachfolgende Ände-

rungen der Übereinkunft sollten allen betroffenen Mitgliedstaaten mitgeteilt wer-

den. Diese Vereinfachung des Änderungsverfahrens sollte jedoch nicht für ein 

neues potenzielles Mitglied aus einem Mitgliedstaat, der die Übereinkunft noch 

nicht genehmigt hat, oder aus einem Drittland oder einem ÜLG gelten, da es 

notwendig ist, dass alle teilnehmenden Mitgliedstaaten prüfen können, ob dieser 

Beitritt mit ihrem öffentlichen Interesse oder ihrer öffentlichen Ordnung verein-

bar ist.  
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(17) Angesichts der Verbindungen zwischen Mitgliedstaaten und den ÜLG sollten 

die Verfahren für die Genehmigung der Teilnahme potenzieller Mitglieder aus 

ÜLG auch die betreffenden Mitgliedstaaten einbinden. Entsprechend dem beson-

deren Verhältnis zwischen dem Mitgliedstaat und dem ÜLG in Bezug auf die Aus-

übung der Staatsgewalt sollte der Mitgliedstaat entweder die Teilnahme des po-

tenziellen Mitglieds aus dem ÜLG genehmigen oder aber gegenüber dem Mit-

gliedstaat, in dem der vorgeschlagene Sitz des EVTZ liegen soll, schriftlich bestä-

tigen, dass die zuständigen Behörden des ÜLG die Teilnahme des potenziellen 

Mitglieds unter Bedingungen und nach Verfahren genehmigt haben, die denen 

der Verordnung (EG) Nr. 1082/2006 entsprechen. Dasselbe Verfahren sollte an-

gewandt werden, wenn ein potenzielles Mitglied aus einem ÜLG einem bestehen-

den EVTZ beitreten will.  

(18) Da die Satzung nicht mehr alle Bestimmungen der Übereinkunft enthalten 

wird, sollten Übereinkunft und Satzung registriert und/oder veröffentlicht wer-

den. Weiterhin sollte aus Gründen der Transparenz eine Bekanntmachung zur 

Entscheidung über die Gründung eines EVTZ im Amtsblatt der Europäischen Uni-

on, Reihe C, veröffentlicht werden. Im Sinne der Einheitlichkeit sollte diese Be-

kanntmachung die Einzelheiten beinhalten, die im Anhang zur Verordnung (EG) 

Nr. 1082/2006 in der durch die vorliegende Verordnung abgeänderten Form auf-

geführt sind.  

(19) Der Zweck eines EVTZ sollte dahingehend erweitert werden, dass er die Er-

leichterung und Förderung der territorialen Zusammenarbeit im Allgemeinen ein-

schließlich der strategischen Planung und Berücksichtigung regionaler und lokaler 

Belange gemäß der Kohäsionspolitik und anderen Unionspolitiken umfasst; dies 

bedeutet einen Beitrag zur Strategie Europa 2020 bzw. zur Umsetzung makrore-

gionaler Strategien. Ein EVTZ sollte daher Maßnahmen durchführen können, die 

andere Finanzhilfen als die im Rahmen der Kohäsionspolitik der Union erhalten. 

Weiterhin sollte jedes Mitglied in jedem vertretenen Mitgliedstaat oder Drittland 

über jede für die effiziente Arbeitsweise eines EVTZ erforderliche Kompetenz ver-

fügen müssen, es sei denn, der Mitgliedstaat oder das Drittland genehmigt die 

Teilnahme eines seinem Recht unterliegenden Mitglieds, selbst wenn dieses nicht 

über die erforderliche Kompetenz für alle in der Übereinkunft festgelegten Aufga-

ben verfügt.  

(20) Als Rechtsinstrumente sind ETVZ nicht dazu bestimmt, den durch den Be-

sitzstand des Europarats geschaffenen Rahmen außer Acht zu lassen, der ver-

schiedene Möglichkeiten und Rahmenstrukturen für eine grenzübergreifende Zu-

sammenarbeit von regionalen und lokalen Behörden, einschließlich der neuen 

Europäischen Kooperationsvereinigungen (EKV) (7), bietet; ebenso wenig sollen 

besondere gemeinsame Vorschriften für eine einheitliche unionsweite Regelung 

solcher Vereinbarungen vorgegeben werden.  

(21) Die spezifischen Aufgaben eines EVTZ und die Möglichkeit der Mitgliedstaa-

ten, die Tätigkeiten einzuschränken, die die EVTZ ohne finanzielle Beteiligung der 

Union durchführen können, sollten den Bestimmungen für den EFRE, den Europä-

ischen Sozialfonds und den Kohäsionsfonds für den Programmzeitraum 2014–

2020 angeglichen werden.  

http://new.eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.347.01.0303.01.DEU#ntr7-L_2013347DE.01030301-E0007
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(22) Zwar wurde in der Verordnung (EG) Nr. 1082/2006 festgelegt, dass die Auf-

gaben eines EVTZ unter anderem keine "Regelungsbefugnisse" betreffen, die in 

den einzelnen Mitgliedstaaten unterschiedliche rechtliche Auswirkungen hätten, 

dennoch sollte die Versammlung des EVTZ, wenn dies in der Übereinkunft aus-

drücklich vorgesehen ist, und unter Beachtung des Unions- und des nationalen 

Rechts die Bedingungen für die Verwendung einer von dem EVTZ verwalteten 

Infrastruktur oder die Bedingungen für die Erbringung von Dienstleistungen von 

allgemeinem wirtschaftlichem Interesse einschließlich der von den Nutzern zu 

zahlenden Tarife und Gebühren bestimmen können.  

(23) In Folge der Öffnung der EVTZ für Mitglieder aus Drittländern oder ÜLG soll-

te die Übereinkunft Einzelheiten zu den Vereinbarungen über deren Beteiligung 

festlegen.  

(24) Die Übereinkunft sollte zusätzlich zum Bezug auf das allgemein anwendbare 

Recht, wie in Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 1082/2006 vorgesehen, auch die 

Regelungen der Union und das nationale Recht aufführen, das auf den EVTZ an-

wendbar ist. Weiterhin sollte es sich bei diesem nationalen Recht um das Recht 

desjenigen Mitgliedstaats handeln können, in dem die Organe des EVTZ ihre Be-

fugnisse ausüben, insbesondere im Falle von Mitarbeitern, die unter der Verant-

wortung des Direktors stehen und in einem anderen Mitgliedstaat tätig sind als 

dem, in dem der EVTZ seinen Sitz hat. Die Übereinkunft sollte außerdem die an-

zuwendenden Rechtsvorschriften der Union und innerstaatlichen Rechtsvorschrif-

ten, die direkten Bezug zu den Tätigkeiten des EVTZ haben, welche im Rahmen 

der in der Übereinkunft festgelegten Aufgaben ausgeführt werden, aufführen, 

was auch die Verwaltung öffentlicher Dienstleistungen von allgemeinem Interes-

se oder Infrastrukturen durch den EVTZ einschließt.  

(25) Die vorliegende Verordnung sollte nicht die Probleme im Zusammenhang 

mit grenzüberschreitender Auftragsvergabe erfassen, mit denen EVTZ konfron-

tiert sind.  

(26) Angesichts der Bedeutung der Regelungen, die auf die Mitarbeiter von EVTZ 

anzuwenden sind, sowie der Grundsätze für die Vereinbarungen über die Perso-

nalverwaltung und Einstellungsverfahren sollte die Übereinkunft, nicht aber die 

Satzung diese Regelungen und Grundsätze festlegen. Es sollte möglich sein, dass 

in der Übereinkunft verschiedene Optionen für die Wahl der auf die Mitarbeiter 

von EVTZ anzuwendenden Vorschriften festgelegt werden können. Die spezifi-

schen Vereinbarungen zu Personalverwaltung und Einstellungsverfahren sollten 

in der Satzung festgehalten werden.  

(27) Die Mitgliedstaaten sollten verstärkt die Möglichkeiten, die in der Verord-

nung (EG) Nr. 883/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates (8) vorge-

sehen sind, nutzen und im Wege eines gemeinsamen Einvernehmens Ausnahmen 

hinsichtlich der Bestimmung des gemäß jener Verordnung anwendbaren Rechts 

im Interesse bestimmter Personen oder Personengruppen erlauben und die Mit-

arbeiter von EVTZ als derartige Personengruppe betrachten.  

http://new.eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.347.01.0303.01.DEU#ntr8-L_2013347DE.01030301-E0008
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(28) Angesichts der Bedeutung der Vereinbarungen über die Haftung der Mitglie-

der sollten diese Vereinbarungen in der Übereinkunft, nicht aber in der Satzung 

niedergelegt werden.  

(29) Für den Fall, dass das ausschließliche Ziel eines EVTZ in der Verwaltung ei-

nes Kooperationsprogramms, das über den EFRE unterstützt wird, oder eines 

Teils eines solchen Programms besteht oder dass ein EVTZ die interregionale Zu-

sammenarbeit oder Netze betrifft, sollten Informationen zum Gebiet, in dem der 

EVTZ seine Aufgaben erfüllen kann, nicht erforderlich sein. Im ersten Fall sollte 

der Umfang des Gebiets im jeweiligen Kooperationsprogramm definiert und ge-

gebenenfalls geändert werden. Im zweiten Fall sind in erster Linie immaterielle 

Tätigkeiten betroffen, so dass eine Informationspflicht den Beitritt neuer Mitglie-

der zu interregionaler Zusammenarbeit und entsprechenden Netzen gefährden 

würde.  

(30) Die verschiedenen Vereinbarungen über die Kontrolle der Verwaltung öffent-

licher Mittel einerseits und über die Prüfung der Rechnungslegung des EVTZ an-

dererseits sollten präzisiert werden.  

(31) Die EVTZ, deren Mitglieder beschränkt haften, sollten klarer von den EVTZ 

unterschieden werden, deren Mitglieder unbeschränkt haften. Damit EVTZ, deren 

Mitglieder beschränkt haften, Tätigkeiten durchführen können, die möglicher-

weise zu Schulden führen könnten, sollten die Mitgliedstaaten darüber hinaus die 

Forderung erheben dürfen, dass diese EVTZ zur Abdeckung der mit solchen Tä-

tigkeiten einhergehenden Risiken eine geeignete Versicherung abschließen oder 

dass diese EVTZ Gegenstand einer angemessenen Finanzgarantie sind.  

(32) Die Mitgliedstaaten sollten der Kommission alle Bestimmungen sowie alle 

diesbezüglichen Änderungen übermitteln, die zur Umsetzung der Verordnung 

(EG) Nr. 1082/2006 angenommen wurden. Um den Informationsaustausch und 

die Koordinierung zwischen den Mitgliedstaaten, der Kommission und dem Aus-

schuss der Regionen zu verbessern, sollte die Kommission diese Bestimmungen 

den Mitgliedstaaten und dem Ausschuss der Regionen übermitteln. Der Aus-

schuss der Regionen hat eine EVTZ-Plattform eingerichtet, damit alle Interessen-

träger ihre Erfahrungen und bewährte Verfahren austauschen können und die 

Kommunikation über Möglichkeiten und Herausforderungen der EVTZ verbessert 

wird, indem der Erfahrungsaustausch im Zusammenhang mit der Einrichtung von 

EVTZ auf territorialer Ebene erleichtert und Wissen über bewährte Verfahren im 

Bereich der territorialen Zusammenarbeit ausgetauscht wird.  

(33) Für den Bericht über die Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 1082/2006 

sollte eine neue Frist festgelegt werden. In Übereinstimmung mit den Bestrebun-

gen der Kommission hin zu einer stärker faktengestützten Politik sollte dieser 

Bericht die Hauptpunkte der Bewertung behandeln, zu denen Wirksamkeit, Effizi-

enz, Relevanz, europäischer Mehrwert, Möglichkeiten für Vereinfachungen und 

Nachhaltigkeit gehören. Wirksamkeit sollte so verstanden werden, dass sie sich 

unter anderem auf die Art der Bemühungen, Wissen über das Instrument des 

EVTZ weiterzugeben, innerhalb der verschiedenen Dienststellen der Kommission 

und zwischen der Kommission und anderen Einrichtungen wie dem Europäischen 

Auswärtigen Dienst bezieht. Die Kommission sollte diesen Bericht bis zum 1. Au-
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gust 2018 an das Europäische Parlament, den Rat und gemäß Artikel 307 Absatz 

1 AEUV an den Ausschuss der Regionen weiterleiten. Dieser Bericht sollte bis 

zum 1. August 2018 weitergeleitet werden.  

(34) Um eine Liste mit Indikatoren festzulegen, die bei der Bewertung und Vor-

bereitung des Berichts über die Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 1082/2006 

herangezogen werden können, sollte der Kommission die Befugnis übertragen 

werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zu erlassen. Es ist von besonderer 

Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemesse-

ne Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt. Bei 

der Vorbereitung und Ausarbeitung delegierter Rechtsakte sollte die Kommission 

gewährleisten, dass die einschlägigen Dokumente dem Europäischen Parlament 

und dem Rat gleichzeitig, rechtzeitig und auf angemessene Weise übermittelt 

werden.  

(35) Bestehende EVTZ sollten nicht verpflichtet sein, ihre Übereinkunft und Sat-

zung an die durch die vorliegende Verordnung vorgenommenen Änderungen der 

Verordnung (EG) Nr. 1082/2006 anzupassen.  

(36) Es ist notwendig, festzulegen, nach welchen Vorschriften ein EVTZ geneh-

migt werden sollte, für den ein Genehmigungsverfahren bereits vor dem Datum, 

ab dem diese Verordnung anwendbar ist, eingeleitet wurde.  

(37) Damit die bestehenden nationalen Regelungen zur Umsetzung dieser Ver-

ordnung angepasst werden, bevor die Programme im Rahmen des Ziels "Europä-

ische territoriale Zusammenarbeit" an die Kommission übermittelt werden müs-

sen, sollte der Beginn der Anwendung dieser Verordnung sechs Monate nach ih-

rem Inkrafttreten liegen. Bei der Anpassung ihrer bestehenden nationalen Rege-

lungen sollten die Mitgliedstaaten sicherstellen, dass die zuständigen Behörden, 

die für die Genehmigung von EVTZ verantwortlich sind, benannt werden und 

dass es sich bei diesen Behörden in Übereinstimmung mit ihren rechtlichen und 

administrativen Vorkehrungen um dieselben Einrichtungen handelt, die für die 

Entgegennahme der Mitteilungen nach Artikel 4 der Verordnung (EG) 

Nr. 1082/2006 verantwortlich sind.  

(38) Da das Ziel dieser Verordnung, nämlich die Verbesserung des Rechtsinstru-

ments des EVTZ, auf Ebene der Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht 

werden kann, sondern vielmehr besser auf Ebene der Union zu verwirklichen ist, 

kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags über die Europäi-

sche Union niedergelegten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Gemäß dem in 

demselben Artikel genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese Ver-

ordnung nicht über das zur Verwirklichung dieses Ziels erforderliche Maß hinaus, 

da die Errichtung eines EVTZ fakultativ ist und im Einklang mit der Verfassungs-

ordnung der einzelnen Mitgliedstaaten erfolgt.  

(39) Die Verordnung (EG) Nr. 1082/2006 sollte daher entsprechend geändert 

werden —  

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 
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Artikel 1 Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1082/2006 

Die Verordnung (EG) Nr. 1082/2006 wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 1 wird wie folgt geändert:

a) Absätze 1 und 2 erhalten folgende Fassung:

"(1) Ein Europäischer Verbund für territoriale Zusammenarbeit (im Folgenden 
"EVTZ") kann auf dem Gebiet der Union unter den Bedingungen und gemäß den 

Vorschriften dieser Verordnung gegründet werden. 

(2) Der EVTZ hat zum Ziel, insbesondere die territoriale Zusammenarbeit, ein-
schließlich einer oder mehrerer der grenzübergreifenden, transnationalen und 
interregionalen Ausrichtungen der Zusammenarbeit, zwischen seinen Mitgliedern 

nach Artikel 3 Absatz 1 zu erleichtern und zu fördern, wobei sein Zweck darin 
besteht, den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt der Union 

zu stärken."  

b) Folgender Absatz wird angefügt:

"(5) Der Sitz eines EVTZ befindet sich in einem Mitgliedstaat, dessen Recht min-
destens eines der Mitglieder unterliegt."  

2. Artikel 2 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

"(1) Die Handlungen der Organe eines EVTZ unterliegen 

a) dieser Verordnung;

b) der in Artikel 8 genannten Übereinkunft, sofern die vorliegende Verord-
nung dies ausdrücklich zulässt, sowie 

c) in Bezug auf von dieser Verordnung nicht oder nur teilweise erfasste Be-
reiche den nationalen Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats, in dem der 

EVTZ seinen Sitz hat.  

Ist es nach dem Unionsrecht oder dem internationalen Privatrecht erforderlich 
festzulegen, welches Recht auf den EVTZ Anwendung findet, so wird der EVTZ als 

Körperschaft des Mitgliedstaats behandelt, in dem er seinen Sitz hat."  

b) Folgender Absatz wird eingefügt:

"(1a) Die Tätigkeiten eines EVTZ im Zusammenhang mit der Wahrnehmung von 

Aufgaben nach Artikel 7 Absätze 2 und 3 innerhalb der Union unterliegen dem 

anwendbaren Unionsrecht und dem in der Übereinkunft nach Artikel 8 bestimm-

ten nationalen Recht. 
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Die Tätigkeiten eines EVTZ, die aus dem Unionshaushalt kofinanziert werden, 

müssen mit dem geltenden Unionsrecht und den nationalen Vorschriften über die 
Anwendung jenes Unionsrechts vereinbar sein."  

3. Artikel 3 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung:

"(1) Folgende Körperschaften können Mitglieder eines EVTZ werden: 

a) Mitgliedstaaten oder Gebietskörperschaften auf nationaler Ebene;

b) regionale Gebietskörperschaften;

c) lokale Gebietskörperschaften;

d) öffentliche Unternehmen im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b
der Richtlinie 2004/17/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (9) 

oder Einrichtungen des öffentlichen Rechts im Sinne von Artikel 1 Absatz 9 
Unterabsatz 2 der Richtlinie 2004/18/EG des Europäischen Parlaments und 

des Rates (10);  

e) Unternehmen, die unter Beachtung des geltenden Unionsrechts und na-
tionalen Rechts mit der Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem 
wirtschaftlichem Interesse betraut sind;  

f) nationale, regionale oder lokale Gebietskörperschaften oder Einrichtun-
gen oder öffentliche Unternehmen aus Drittländern, die mit denen unter 
Buchstabe d genannten vergleichbar sind und die die Bedingungen nach 

Artikel 3a erfüllen.  

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

"(2) Der EVTZ besteht aus Mitgliedern aus dem Hoheitsgebiet von mindestens 
zwei Mitgliedstaaten vorbehaltlich des Artikels 3a Absätze 2 und 5."  

4. Folgender Artikel wird eingefügt:

"Artikel 3a Beitritt von Mitgliedern aus Drittländern oder überseeischen Ländern 

und Gebieten (ÜLG)  

(1) Gemäß Artikel 4 Absatz 3a kann ein EVTZ aus Mitgliedern aus dem Hoheits-

gebiet von mindestens zwei Mitgliedstaaten und aus einem oder mehreren an 

mindestens einen dieser Mitgliedstaaten – einschließlich seiner Gebiete in äu-

ßerster Randlage –angrenzenden Drittländern bestehen, wenn diese Mitgliedstaa-

ten und Drittländer gemeinsam Maßnahmen der territorialen Zusammenarbeit 

oder von der Union unterstützte Programme durchführen. 

Für die Zwecke dieser Verordnung gelten Drittländer oder ÜLG als an einen Mit-
gliedstaat – einschließlich seiner Gebiete in äußerster Randlage – angrenzend, 
wenn das Drittland oder das ÜLG und dieser Mitgliedstaat eine gemeinsame 

Landgrenze aufweisen oder wenn sowohl das Drittland oder ÜLG und der Mit-

http://new.eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.347.01.0303.01.DEU#ntr9-L_2013347DE.01030301-E0009
http://new.eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.347.01.0303.01.DEU#ntr10-L_2013347DE.01030301-E0010
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gliedstaat für ein gemeinsames Programm für die grenzübergreifende oder 

transnationale maritime Zusammenarbeit im Rahmen des Ziels "Europäische ter-
ritorialen Zusammenarbeit" oder für ein anderes grenzübergreifendes Kooperati-

onsprogramm für Seeverbindungen oder ein Meeresbeckenkooperationspro-
gramm, auch wenn sie durch internationale Gewässer getrennt sind, in Betracht 
kommen.  

(2) Ein EVTZ kann aus Mitgliedern aus dem Hoheitsgebiet nur eines Mitglied-

staats und aus einem oder mehreren an diesen Mitgliedstaat – einschließlich sei-

ner Gebiete in äußerster Randlage – angrenzenden Drittländern bestehen, wenn 

der betroffene Mitgliedstaat der Auffassung ist, dass der EVTZ den Zielen seiner 

territorialen Zusammenarbeit im Rahmen der grenzübergreifenden oder transna-

tionalen Zusammenarbeit oder seiner bilateralen Beziehungen mit den betreffen-

den Drittländern entspricht.  

(3) Für die Zwecke der Absätze 1 und 2 gelten auch über Seegrenzen verbunde-

ne Länder als an einen Mitgliedstaat – einschließlich seiner Gebiete in äußerster 

Randlage – angrenzende Drittländer.  

(4) Unter Beachtung von Artikel 4a und vorbehaltlich der in Absatz 1 dieses Arti-

kels genannten Bedingungen kann ein EVTZ auch aus Mitgliedern aus dem Ho-

heitsgebiet eines oder mehrerer Mitgliedstaaten – einschließlich ihrer Gebiete in 

äußerster Randlage – und aus einem oder mehreren ÜLG bestehen, wobei ihm 

Mitglieder aus einem oder mehreren Drittländern angehören können, aber nicht 

müssen.  

(5) Unter Beachtung von Artikel 4a und vorbehaltlich der in Absatz 2 genannten 

Bedingungen kann ein EVTZ auch aus Mitgliedern aus dem Hoheitsgebiet nur ei-

nes Mitgliedstaats – einschließlich seiner Gebiete in äußerster Randlage – und 

aus einem oder mehreren ÜLG bestehen, wobei ihm Mitglieder aus einem oder 

mehreren Drittländern angehören können, aber nicht müssen.  

(6) Ein EVTZ darf nicht nur aus Mitgliedern aus einem Mitgliedstaat und einem 

oder mehreren zu diesem Mitgliedstaat gehörenden ÜLG gebildet werden."  

5. Artikel 4 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 3 erhält folgende Fassung:

"(3) Nach der gemäß Absatz 2 abgegebenen Mitteilung eines potenziellen Mit-

glieds genehmigt der Mitgliedstaat, bei dem diese Mitteilung eingegangen ist, 

entsprechend seiner verfassungsmäßigen Struktur die Teilnahme des potenziel-

len Mitglieds an dem EVTZ sowie die Übereinkunft, es sei denn, dieser Mitglied-

staat ist der Ansicht  

a) die Teilnahme oder die Übereinkunft stehen im Widerspruch zu

i) dieser Verordnung,

ii) sonstigen Unionsrechtsvorschriften für die Handlungen und Tätig-

keiten des EVTZ, 



EVTZ-Leitfaden für grenzüberschreitende Zusammenarbeit – Anhang Informationsmaterial 15 

EVTZ-Verordnung BMVI-Sonderpublikation

iii) nationalen Rechtsvorschriften in Bezug auf die Befugnisse und

Kompetenzen des potenziellen Mitglieds; 

b) die Teilnahme ist aus Gründen des öffentlichen Interesses oder der öf-

fentlichen Ordnung dieses Mitgliedstaats nicht gerechtfertigt; oder 

c) die Satzung ist nicht mit der Übereinkunft vereinbar.

Im Fall der Nichtgenehmigung gibt der Mitgliedstaat die Gründe für die Verweige-

rung der Genehmigung an und schlägt gegebenenfalls erforderliche Änderungen 

an der Übereinkunft vor. 

Der Mitgliedstaat entscheidet hinsichtlich der Genehmigung innerhalb eines Zeit-

raums von sechs Monaten ab dem Tag des Eingangs einer Mitteilung gemäß Ab-

satz 2. Erhebt der Mitgliedstaat, bei dem die Mitteilung eingegangen ist, inner-

halb dieses Zeitraums keine Einwände, so gelten die Teilnahme des potentiellen 

Mitglieds und die Übereinkunft als angenommen. Allerdings muss der Mitglied-

staat, in dem sich der vorgeschlagene Sitz des EVTZ befinden soll, die Überein-

kunft förmlich genehmigen, damit der EVTZ gegründet werden kann. 

Fordert der Mitgliedstaat zusätzliche Informationen von dem potentiellen Mitglied 

an, so wird die Frist gemäß Unterabsatz 3 unterbrochen. Der Zeitraum der Un-

terbrechung beginnt an dem Tag, der auf den Tag folgt, an dem der Mitgliedstaat 

dem potenziellen Mitglied seine Anmerkungen übermittelt hat, und dauert so 

lange, bis das potenzielle Mitglied darauf reagiert hat. 

Eine Unterbrechung der Frist gemäß Unterabsatz 3 tritt jedoch nicht ein, wenn 

das potenzielle Mitglied innerhalb von zehn Arbeitstagen nach Beginn des Zeit-

raums der Unterbrechung eine Antwort auf die Anmerkungen des Mitgliedstaats 

übermittelt hat. 

Die Mitgliedstaaten können bei der Entscheidung über die Teilnahme eines po-

tenziellen Mitglieds an einem EVTZ ihre nationalen Regelungen anwenden."  

b) Folgender Absatz wird eingefügt:

"(3a) Im Falle eines EVTZ mit potenziellen Mitgliedern aus einem oder mehreren 

Drittländern vergewissert sich der Mitgliedstaat, in dem der vorgeschlagene Sitz 

des EVTZ sein soll, in Absprache mit den anderen betroffenen Mitgliedstaaten, 

dass die Bedingungen gemäß Artikel 3a erfüllt sind und dass das jedes Drittland 

die Teilnahme des potenziellen Mitglieds genehmigt und dabei Folgendes zugrun-

de gelegt hat:  

a) Bedingungen und Verfahren, die denen der vorliegenden Verordnung

entsprechen, oder 

b) eine Vereinbarung, die zwischen mindestens einem Mitgliedstaat, des-

sen Rechtsvorschriften ein potenzielles Mitglied unterliegt, und diesem 

Drittstaat getroffen wurde."  
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c) Die Absätze 5 und 6 erhalten folgende Fassung:

"(5) Die Mitglieder vereinbaren die in Artikel 8 genannte Übereinkunft und achten 

dabei darauf, dass diese mit der Genehmigung nach Absatz 3 des vorliegenden 

Artikels in Einklang steht.  

(6) Der EVTZ übermittelt jede Änderung der Übereinkunft oder der Satzung den 

Mitgliedstaaten, deren Recht die Mitglieder des EVTZ unterliegen. Jede Änderung 

der Übereinkunft, ausgenommen beim Beitritt eines neuen Mitglieds nach Absatz 

6a Buchstabe a, erfordert die Zustimmung dieser Mitgliedstaaten gemäß dem 

Verfahren dieses Artikels."  

d) Folgender Absatz wird angefügt:

"(6a) Die folgenden Bestimmungen gelten beim Beitritt neuer Mitglieder zu ei-

nem bereits bestehenden EVTZ:  

a) Beim Beitritt eines neuen Mitglieds aus einem Mitgliedstaat, der die

Übereinkunft bereits genehmigt hat, muss dieser Beitritt nur von dem Mit-

gliedstaat, dessen Recht das neue Mitglied unterliegt, nach dem in Absatz 

3 festgelegten Verfahren genehmigt und dem Mitgliedstaat, in dem der 

EVTZ seinen Sitz hat, mitgeteilt werden.  

b) Beim Beitritt eines neuen Mitglieds aus einem Mitgliedstaat, der die

Übereinkunft noch nicht genehmigt hat, ist das in Absatz 6 festgelegte 

Verfahren anzuwenden.  

c) Der Beitritt eines neuen Mitglieds aus einem Drittland zu einem beste-

henden EVTZ muss zuvor von dem Mitgliedstaat, in dem der EVTZ seinen 

Sitz hat, nach dem in Absatz 3a festgelegten Verfahren geprüft werden."  

6. Folgender Artikel wird eingefügt:

"Artikel 4a Teilnahme von Mitgliedern aus ÜLG 

Im Falle eines EVTZ mit einem potenziellen Mitglied aus einem ÜLG vergewissert 

sich der Mitgliedstaat, zu dem das ÜLG gehört, dass die Bedingungen des Artikels 

3a erfüllt sind, und geht anschließend unter Berücksichtigung seiner Beziehungen 

zu dem ÜLG wie folgt vor:  

a) Er genehmigt die Teilnahme des potenziellen Mitglieds gemäß Artikel 4

Absatz 3, oder 

b) er bestätigt dem Mitgliedstaat, in dem der vorgeschlagene Sitz des

EVTZ sein soll, schriftlich, dass die zuständigen Behörden des ÜLG die 

Teilnahme des potenziellen Mitglieds unter Bedingungen und nach Verfah-

ren genehmigt haben, die denen der vorliegenden Verordnung entspre-

chen."  

7. Artikel 5 erhält folgende Fassung:
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"Artikel 5 Erwerb der Rechtspersönlichkeit und Veröffentlichung im Amtsblatt 

(1) Die Übereinkunft und die Satzung sowie jede spätere Änderung wird in dem 

Mitgliedstaat, in dem der betreffende EVTZ seinen Sitz hat, gemäß den maßgeb-
lichen nationalen Rechtsvorschriften dieses Mitgliedstaats registriert und/oder 

veröffentlicht. Der EVTZ erwirbt Rechtspersönlichkeit am Tag der Registrierung 
oder Veröffentlichung der Übereinkunft und der Satzung, je nachdem, was zuerst 

eintritt. Die Mitglieder unterrichten die betroffenen Mitgliedstaaten und den Aus-
schuss der Regionen über die Registrierung oder die Veröffentlichung der Über-
einkunft und der Satzung. 

(2) Der EVTZ stellt sicher, dass beim Ausschuss der Regionen innerhalb von zehn 

Werktagen ab der Registrierung oder der Veröffentlichung der Übereinkunft und 

der Satzung ein Antrag nach dem Muster im Anhang zu dieser Verordnung ein-

geht. Anschließend übermittelt der Ausschuss der Regionen diesen Antrag an das 

Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union mit der Bitte um Veröffentli-

chung einer Bekanntmachung über die Gründung des EVTZ im Amtsblatt der Eu-

ropäischen Union, Reihe C, unter Angabe der im Anhang zu dieser Verordnung 

aufgeführten Details."  

8. Artikel 6 Absatz 4 erhält folgende Fassung:

"(4) Ungeachtet der Absätze 1, 2 und 3 finden die einschlägigen Rechtsvorschrif-

ten über die Kontrolle der von der Union bereitgestellten Fonds Anwendung, so-

fern die Aufgaben eines EVTZ gemäß Artikel 7 Absatz 3 Maßnahmen umfassen, 

die von der Union kofinanziert werden."  

9. Artikel 7 wird wie folgt geändert:

a) Die Absätze 2 und 3 erhalten folgende Fassung:

"(2) Der EVTZ handelt innerhalb der Grenzen der ihm übertragenen Aufgaben, 

nämlich der Erleichterung und Förderung der territorialen Zusammenarbeit zur 

Stärkung des wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalts der Uni-

on, sowie der Überwindung von Hindernissen auf dem Binnenmarkt. Jede Aufga-

be wird von seinen Mitgliedern in der Weise festgelegt, dass sie in den Zustän-

digkeitsbereich jedes Mitglieds fallen, es sei denn, der Mitgliedstaat oder das 

Drittland genehmigt die Teilnahme eines seinem Recht unterliegenden Mitglieds, 

selbst wenn dieses nicht über die erforderliche Kompetenz für alle in der Über-

einkunft festgelegten Aufgaben verfügt. 

(3) Der EVTZ kann sonstige spezifische Maßnahmen territorialer Zusammenarbeit 

zwischen seinen Mitgliedern im Rahmen des in Artikel 1 Absatz 2 genannten Ziels 

mit oder ohne finanzielle Unterstützung der Union durchführen. 

In erster Linie können die Aufgaben des EVTZ die Umsetzung von Kooperations-

programmen oder Teilen davon bzw. die Umsetzung von Projekten umfassen, die 

durch die Union über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Eu-

ropäischen Sozialfonds und/oder den Kohäsionsfonds unterstützt werden. 
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Die Mitgliedstaaten können die Aufgaben, die die EVTZ ohne finanzielle Unter-

stützung der Union ausführen können, einschränken. Unbeschadet des Artikels 

13 dürfen die Mitgliedstaaten jedoch nicht Aufgaben ausschließen, die von den in 

Artikel 7 der Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 des Europäischen Parlaments und 

des Rates (11) genannten Investitionsschwerpunkten abgedeckt werden.  

b) In Absatz 4 wird folgender Unterabsatz angefügt:

"Die in Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe a genannte Versammlung des EVTZ kann 

jedoch unter Einhaltung des geltenden Unions- und nationalen Rechts die Bedin-

gungen für die Verwendung einer von dem EVTZ verwalteten Infrastruktur oder 

die Bedingungen, zu denen Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem 

Interesse erbracht werden, bestimmen, einschließlich der von den Nutzern zu 

zahlenden Tarife und Gebühren."  

10. Artikel 8 Absatz 2 erhält folgende Fassung:

"(2) In der Übereinkunft wird Folgendes bestimmt: 

a) die Bezeichnung des EVTZ und sein Sitz,

b) der Umfang des Gebiets, in dem der EVTZ seine Aufgaben durchführen

darf, 

c) das Ziel und die Aufgaben des EVTZ,

d) die Dauer des EVTZ und die für seine Auflösung geltenden Bedingun-

gen, 

e) die Liste der Mitglieder des EVTZ,

f) die Liste der Organe des EVTZ und ihre jeweiligen Kompetenzen,

g) die Rechtsvorschriften der Union und des Mitgliedstaats, in dem der

EVTZ seinen Sitz hat, die für die Zwecke der Auslegung und Durchsetzung 

der Übereinkunft anzuwenden sind,  

h) die anzuwendenden Rechtsvorschriften der Union und des Mitglied-

staats, in dem die Organe des EVTZ tätig sind, 

i) die Vereinbarungen über die Beteiligung von Mitgliedern aus Drittländern

oder ÜLG, soweit zutreffend, einschließlich Angabe darüber, welchen 

Rechtsvorschriften der EVTZ bei der Ausführung von Aufgaben in Drittlän-

dern oder ÜLG unterliegt,  

j) die anzuwendenden Rechtsvorschriften der Union und die anzuwenden-

den nationalen Rechtsvorschriften, die direkten Bezug zu den Tätigkeiten 

des EVTZ haben, welche im Rahmen der in der Übereinkunft festgelegten 

Aufgaben ausgeführt werden, 

http://new.eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.347.01.0303.01.DEU#ntr11-L_2013347DE.01030301-E0011
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k) die auf die Mitarbeiter des EVTZ anzuwendenden Regelungen sowie die

Grundsätze für die Vereinbarungen über die Personalverwaltung und Ein-

stellungsverfahren,  

l) die Vereinbarungen über die Haftung des EVTZ und seiner Mitglieder

gemäß Artikel 12, 

m) die erforderlichen Vereinbarungen über die gegenseitige Anerkennung,

einschließlich im Hinblick auf die Finanzkontrolle der Verwaltung öffentli-

cher Mittel, und 

n) die Verfahren für die Annahme der Satzung und für die Änderung der

Übereinkunft unter Einhaltung der Verpflichtungen nach den Artikeln 4 

und 5.  

(3) Beschränken sich die Aufgaben eines EVTZ darauf, dass er ein Kooperations-

programm oder Teile davon gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 verwal-

tet, oder betrifft ein EVTZ die interregionale Zusammenarbeit bzw. entsprechen-

de Netze, so sind die unter Absatz 2 Buchstabe b genannten Angaben nicht er-

forderlich."  

11. Artikel 9 erhält folgende Fassung:

"Artikel 9 Satzung 

(1) Die Satzung des EVTZ wird von den Mitgliedern auf der Grundlage und im 
Einklang mit seiner Übereinkunft einstimmig angenommen.  

(2) Die Satzung des EVTZ legt mindestens Folgendes fest: 

a) die Bestimmungen zur Arbeitsweise seiner Organe und die Kompeten-

zen dieser Organe sowie die Anzahl der Vertreter der Mitglieder in den be-
treffenden Organen,  

b) seine Entscheidungsverfahren;

c) seine Arbeitssprache(n),

d) die Vereinbarungen über seine Arbeitsweise,

e) seine Verfahren für die Personalverwaltung und für Einstellungen,

f) die Vereinbarungen über die Finanzbeiträge seiner Mitglieder,

g) die anwendbaren Buchhaltungs- und Haushaltsregeln für seine Mitglie-
der, 

h) die Benennung des unabhängigen externen Rechnungsprüfers in Bezug
auf seine Rechnungslegung, und 
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i) die Verfahren zur Änderung seiner Satzung unter Einhaltung der Ver-

pflichtungen nach den Artikeln 4 und 5." 

12. Artikel 11 Absatz 2 erhält folgende Fassung:

"(2) Die Erstellung des Jahresabschlusses, erforderlichenfalls einschließlich des 

dazugehörigen Jahresberichts, sowie die Prüfung und die Offenlegung dieses Jah-
resabschlusses erfolgen nach den nationalen Rechtsvorschriften des Mitgliedstaa-
tes, in dem der EVTZ seinen Sitz hat."  

13. Artikel 12 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird folgender Unterabsatz angefügt:

"Der EVTZ haftet für seine gesamten Schulden." 

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

"(2) Reichen unbeschadet des Absatzes 3 die Aktiva eines EVTZ nicht aus, um 

seine Verbindlichkeiten zu decken, so haften seine Mitglieder für seine Schulden, 

unabhängig von der Art dieser Schulden; der Anteil eines jeden Mitglieds wird 

entsprechend seinem Beitrag festgelegt. Die Bestimmungen über diese Finanz-

beiträge werden in der Satzung festgelegt. 

Die Mitglieder des EVTZ können in der Satzung vorsehen, dass sie nach der Be-

endigung ihrer Mitgliedschaft in dem EVTZ für Verpflichtungen haften, die sich 

aus Tätigkeiten des EVTZ während ihrer Mitgliedschaft ergeben. 

(2a) Ist die Haftung mindestens eines EVTZ-Mitglieds aus einem Mitgliedstaat 

nach Maßgabe des nationalen Rechts, dem dieses Mitglied unterliegt, beschränkt, 

so können die anderen Mitglieder ihre Haftung ebenfalls in der Übereinkunft be-

schränken, sofern dies nach den nationalen Vorschriften zur Durchführung dieser 

Verordnung gestattet ist. 

In die Bezeichnung eines EVTZ, dessen Mitglieder beschränkt haften, wird der 

Zusatz "mit beschränkter Haftung" aufgenommen. 

Die Veröffentlichungsanforderungen in Bezug auf die Übereinkunft, die Satzung 

und die Rechnungslegung eines EVTZ, dessen Mitglieder beschränkt haften, müs-

sen mindestens den Anforderungen entsprechen, die für andere juristische Per-

sonen mit beschränkter Haftung nach dem Recht des Mitgliedstaats vorgeschrie-

ben sind, in dem der EVTZ seinen Sitz hat. 

Im Falle eines EVTZ, dessen Mitglieder beschränkt haften, kann jeder betroffene 
Mitgliedstaat verlangen, dass der EVTZ zur Abdeckung der mit seinen Tätigkeiten 

einhergehenden Risiken eine geeignete Versicherung abschließt oder Gegenstand 
einer Garantie ist, die von einer Bank oder einer anderen, in einem Mitgliedstaat 

niedergelassenen Finanzeinrichtung gewährleistet wird, oder er durch ein In-
strument gedeckt ist, das von einer öffentlichen Einrichtung oder einem Mitglied-
staat als Garantie bereitgestellt wird."  
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14. Artikel 15 Absatz 2 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung:

"(2) Ist in dieser Verordnung nichts anderes vorgesehen, so gelten für Streitig-
keiten, an denen ein EVTZ beteiligt ist, die Rechtsvorschriften der Union über die 

gerichtliche Zuständigkeit. In allen Fällen, die nicht in solchen Rechtsvorschriften 
der Union vorgesehen sind, liegt die Zuständigkeit für die Beilegung von Streitig-
keiten bei den Gerichten des Mitgliedstaats, in dem der EVTZ seinen Sitz hat."  

15. Artikel 16 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

"(1) Die Mitgliedstaaten erlassen Vorschriften zur Sicherstellung der wirksamen 

Anwendung dieser Verordnung, einschließlich hinsichtlich der Bestimmung der 

zuständigen Behörden, die in Übereinstimmung mit ihren rechtlichen und admi-

nistrativen Vereinbarungen für das Genehmigungsverfahren verantwortlich sind. 

Soweit nach den nationalen Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats erforderlich, 

kann dieser Mitgliedstaat eine erschöpfende Liste der Aufgaben erstellen, die die 

Mitglieder eines nach seinem Recht gegründeten EVTZ im Sinne des Artikels 3 

Absatz 1 bereits haben, was die territoriale Zusammenarbeit in diesem Mitglied-

staat anbelangt. 

Der Mitgliedstaat übermittelt der Kommission alle Bestimmungen, die er nach 

Maßgabe dieses Artikels erlassen hat, sowie die entsprechenden Änderungen. Die 
Kommission leitet diese Bestimmungen an die anderen Mitgliedstaaten und den 
Ausschuss der Regionen weiter."  

b) Folgender Absatz wird eingefügt:

"(1a) Sofern die in Absatz 1 genannten Bestimmungen einen Mitgliedstaat be-
treffen, zu dem ein ÜLG gehört, stellen sie in Anbetracht der Beziehungen des 

Mitgliedstaats zu diesem ÜLG auch die wirksame Anwendung dieser Verordnung 
im Hinblick auf dieses ÜLG, das an andere Mitgliedstaaten oder deren Gebiete in 
äußerster Randlage angrenzt, sicher."  

16. Artikel 17 erhält folgende Fassung:

"Artikel 17 Bericht 

Bis zum 1. August 2018 legt die Kommission dem Europäischen Parlament, dem 

Rat und dem Ausschuss der Regionen einen Bericht über die Anwendung dieser 

Verordnung vor, in dem sie auf Grundlage von Indikatoren die Wirksamkeit, Effi-

zienz, Relevanz, den europäischen Mehrwert und die Möglichkeit einer Vereinfa-

chung evaluiert. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 17a delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung der in Absatz 1 genannten Liste mit Indikatoren zu 
erlassen."  

17. Folgender Artikel wird eingefügt:
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"Artikel 17a Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter 

den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 17 Absatz 2 

wird der Kommission für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem 21. December 

2013 übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 17 Absatz 2 kann vom Europäischen 

Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. 

Der Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Be-

schluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im 

Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf 

angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechts-

akten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht 

berührt. 

(4) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie 

ihn gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(5) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 17 Absatz 2 erlassen wurde, tritt 
nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb von 

drei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament 
und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Eu-
ropäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass 

sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments 
oder des Rates wird diese Frist um drei Monate verlängert." 

Artikel 2 Übergangsbestimmungen 

(1) Die EVTZ, die vor dem 21. December 2013 gegründet wurden, sind nicht da-

zu verpflichtet, ihre Übereinkunft und ihre Satzung entsprechend den Bestim-

mungen der durch diese Verordnung geänderten Verordnung (EG) Nr. 1082/2006 

anzupassen. 

(2) Im Falle von EVTZ, für die das Verfahren nach Artikel 4 der Verordnung (EG) 

Nr. 1082/2006 vor dem 22. Juni 2014 begonnen wurde und für die nur die Re-

gistrierung oder Veröffentlichung gemäß Artikel 5 der Verordnung (EG) 

Nr. 1082/2006 aussteht, sind die Übereinkunft und die Satzung entsprechend 

den Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 1082/2006 vor ihrer Änderung 

durch diese Verordnung zu registrieren und/oder zu veröffentlichen. 

(3) Die EVTZ, für die ein Verfahren nach Artikel 4 der Verordnung (EG) 

Nr. 1082/2006 mehr als sechs Monate vor dem 22. Juni 2014 begonnen wurde, 

sind entsprechend den Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 1082/2006 vor 

ihrer Änderung durch diese Verordnung zu genehmigen. 

(4) Andere EVTZ als die unter den Absätzen 2 und 3 genannten, für die ein Ver-

fahren nach Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1082/2006 vor dem 22. Juni 2014 
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begonnen wurde, sind entsprechend den Bestimmungen der durch diese Verord-

nung geänderten Verordnung (EG) Nr. 1082/2006 zu genehmigen. 

(5) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission die erforderlichen Änderun-

gen der nationalen Bestimmungen, die gemäß Artikel 16 Absatz 1 der Verord-

nung (EG) Nr. 1082/2006 in der durch die vorliegende Verordnung geänderten 

Fassung angenommen wurden, spätestens am 22. Juni 2014. 

Artikel 3 Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Eu-

ropäischen Union in Kraft. 

Sie gilt ab dem 22 Juni 2014. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in je-

dem Mitgliedstaat. 

Geschehen zu Brüssel, den 17. Dezember 2013. 

Im Namen des Europäischen Parlaments, Der Präsident, M. SCHULZ 

Im Namen des Rates, Der Präsident, R. ŠADŽIUS 

(1)  ABl. C 191 vom 29.6.2012, S. 53. 

(2)  ABl. C 113 vom 18.4.2012, S. 22. 

(3)  Verordnung (EG) Nr. 1082/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juli 2006 
über den Europäischen Verbund für territoriale Zusammenarbeit (EVTZ) (ABl. L 210 vom 
31.7.2006, S. 19). 

(4)  Richtlinie 2004/18/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. März 2004 über 
die Koordinierung der Verfahren zur Vergabe öffentlicher Bauaufträge, Lieferaufträge und Dienst-
leistungsaufträge (ABl. L 134 vom 30.4.2004, S. 114). 

(5)  Richtlinie 2004/17/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. März 2004 zur 
Koordinierung der Zuschlagserteilung durch Auftraggeber im Bereich der Wasser-, Energie- und 
Verkehrsversorgung sowie der Postdienste (ABl. L 134 vom 30.4.2004, S. 1). 

(6)  Beschluss 2013/755/EU des vom 25 November 2013 Rates über die Assoziierung der überseei-
schen Länder und Gebiete mit der Europäischen Union ("Übersee-Assoziationsbeschluss") (ABl. L 
344 vom 19.12.2013, S. 1). 

(7)  Protokoll Nr. 3 des Europäischen Rahmenübereinkommens über die grenzüberschreitende Zu-
sammenarbeit zwischen Gebietskörperschaften oder Behörden bezüglich der Bildung von Europäi-
schen Kooperationsvereinigungen (EKV), am 16. November 2009 zur Unterzeichnung aufgelegt. 

(8)  Verordnung (EG) Nr. 883/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 
2004 zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit (ABl. L 166 vom 30.4.2004, S. 1). 
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http://new.eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/AUTO/?uri=OJ:L:2004:134:TOC
http://new.eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.347.01.0303.01.DEU#ntc5-L_2013347DE.01030301-E0005
http://new.eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/AUTO/?uri=OJ:L:2004:134:TOC
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(9)  Richtlinie 2004/17/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. März 2004 zur 

Koordinierung der Zuschlagserteilung durch Auftraggeber im Bereich der Wasser-, Energie- und 
Verkehrsversorgung sowie der Postdienste (ABl. L 134 vom 30.4.2004, S. 1). 

(10)  Richtlinie 2004/18/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. März 2004 über 
die Koordinierung der Verfahren zur Vergabe öffentlicher Bauaufträge, Lieferaufträge und Dienst-
leistungsaufträge (ABl. L 134 vom 30.4.2004, S. 114)." 

(11)  Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. De-
cember 2013 mit besonderen Bestimmungen zur Unterstützung des Ziels 'Europäische territoriale 
Zusammenarbeit' aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (ABl. L 347 vom 
20.12.2013, S. 259)." 

http://new.eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.347.01.0303.01.DEU#ntc9-L_2013347DE.01030301-E0009
http://new.eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/AUTO/?uri=OJ:L:2004:134:TOC
http://new.eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.347.01.0303.01.DEU#ntc10-L_2013347DE.01030301-E0010
http://new.eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/AUTO/?uri=OJ:L:2004:134:TOC
http://new.eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.347.01.0303.01.DEU#ntc11-L_2013347DE.01030301-E0011
http://new.eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/AUTO/?uri=OJ:L:2013:347:TOC
http://new.eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/AUTO/?uri=OJ:L:2013:347:TOC
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1.2 Verordnung (EG) Nr. 1082/2006 

VERORDNUNG (EG) NR. 1082/2006 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES 
RATES vom 5. Juli 2006 über den Europäischen Verbund für territoriale Zusam-

menarbeit (EVTZ)  

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, insbe-
sondere auf Artikel 159 Absatz 3, 

auf Vorschlag der Kommission, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses [1], 

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen [2], 

gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags [3], 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Nach Artikel 159 Absatz 3 des Vertrags können spezifische Aktionen außer-
halb der in Absatz 1 jenes Artikels angeführten Fonds beschlossen werden, um 

das im Vertrag niedergelegte Ziel des wirtschaftlichen und sozialen Zusammen-
halts zu verwirklichen. Die harmonische Entwicklung des gesamten Gebiets der 
Gemeinschaft und die Stärkung des wirtschaftlichen, sozialen und territorialen 

Zusammenhalts bedingen eine Verstärkung der territorialen Zusammenarbeit. Zu 
diesem Zweck sollten die Maßnahmen ergriffen werden, die für die Verbesserung 

der Bedingungen notwendig sind, unter denen die Aktionen der territorialen Zu-
sammenarbeit verwirklicht werden. 

(2) Es bedarf geeigneter Maßnahmen zur Reduzierung der Schwierigkeiten, vor 

welchen die Mitgliedstaaten und insbesondere die Regionen und die lokalen Be-
hörden bei der Durchführung und Verwaltung der Aktionen der territorialen Zu-
sammenarbeit im Rahmen der unterschiedlichen nationalen Vorschriften und Ver-

fahren stehen. 

(3) Da insbesondere die Zahl der Land- und Meeresgrenzen in der Gemeinschaft 
infolge ihrer Erweiterung zugenommen hat, muss der Ausbau der territorialen 

Zusammenarbeit in der Gemeinschaft vereinfacht werden. 

(4) Die vorhandenen Instrumente, wie die Europäische wirtschaftliche Interes-
senvereinigung, haben sich als wenig geeignet erwiesen, um eine strukturierte 

Zusammenarbeit im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative Interreg im Programm-
zeitraum 2000 bis 2006 zu gestalten. 

(5) Der Besitzstand des Europarats umfasst verschiedene Möglichkeiten und 
Rahmenstrukturen für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen den 

regionalen und lokalen Behörden. Mit diesem Rechtsakt wird nicht das Ziel ver-
folgt, diese Rahmenstrukturen zu umgehen oder eine Reihe spezieller gemein-
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samer Vorschriften für eine einheitliche gemeinschaftsweite Regelung aller be-

treffenden Vereinbarungen vorzugeben. 

(6) Die Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates vom 11. Juli 2006 mit allge-
meinen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, 

den Europäischen Sozialfonds und den Kohäsionsfonds [4] erhöht das Angebot 
an Mitteln zur Unterstützung der europäischen territorialen Zusammenarbeit. 

(7) Es ist ebenfalls notwendig, die Durchführung von Aktionen der territorialen 

Zusammenarbeit ohne einen finanziellen Beitrag der Gemeinschaft zu vereinfa-
chen und fortzuführen. 

(8) Zur Überwindung der Hindernisse für die territoriale Zusammenarbeit bedarf 
es eines Instruments der Zusammenarbeit auf gemeinschaftlicher Ebene, um im 

Gebiet der Gemeinschaft Kooperationsverbünde mit eigener Rechtspersönlichkeit 
unter der Bezeichnung "Europäischer Verbund für territoriale Zusammenarbeit" 

(EVTZ) zu gründen. Der Rückgriff auf einen EVTZ sollte fakultativ sein. 

(9) Der EVTZ sollte die Befugnis erhalten, für seine Mitglieder, insbesondere der 
ihm angehörenden regionalen und lokalen Behörden, zu handeln. 

(10) Die Aufgaben und Befugnisse des EVTZ müssen in einer Übereinkunft gere-

gelt werden. 

(11) Der EVTZ sollte handeln können, um entweder die durch die Gemeinschaft 
kofinanzierten Programme oder Projekte für territoriale Zusammenarbeit, insbe-

sondere im Rahmen der Strukturfonds gemäß der Verordnung (EG) Nr. 
1083/2006 und der Verordnung (EG) Nr. 1080/2006 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 5. Juli 2006 über den Europäischen Fonds für regiona-

le Entwicklung [5], durchzuführen oder um Maßnahmen der territorialen Zusam-
menarbeit durchzuführen, die allein auf die Initiative der Mitgliedstaaten und ih-

rer regionalen und lokalen Behörden zurückgehen, mit oder ohne finanzielle Be-
teiligung der Gemeinschaft. 

(12) Es sollte präzisiert werden, dass die finanzielle Verantwortung der regiona-
len und lokalen Behörden sowie die der Mitgliedstaaten hinsichtlich der Verwal-

tung sowohl der Gemeinschaftsmittel wie der nationalen Mittel durch die Schaf-
fung eines EVTZ nicht berührt wird. 

(13) Es sollte präzisiert werden, dass die Befugnisse, die regionale und lokale 

Behörden als öffentliche Körperschaften ausüben, insbesondere die Polizei- und 
die Regelungsbefugnisse, nicht Gegenstand einer Übereinkunft sein können. 

(14) Ein EVTZ muss sich eine Satzung geben und sich mit ihm eigenen Organen 

sowie mit Regeln für die Haushaltsführung und die Wahrnehmung seiner finanzi-
ellen Verantwortung versehen. 

(15) Die territoriale Zusammenarbeit sollte gemäß dem in Artikel 5 des Vertrags 
niedergelegten Subsidiaritätsprinzip geschaffen werden. Gemäß dem in demsel-

ben Artikel genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese Verordnung 
nicht über das für die Erreichung ihrer Ziele erforderliche Maß hinaus, da der 
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Rückgriff auf den EVTZ fakultativ erfolgt, im Einklang mit der Verfassungsord-

nung jedes Mitgliedstaats. 

(16) Gemäß Artikel 159 Absatz 3 des Vertrags können Rechtsträger aus Drittlän-
dern nicht in Rechtsvorschriften einbezogen werden, die auf der Grundlage dieser 

Bestimmung erlassen werden. Die Annahme einer Gemeinschaftsmaßnahme zur 
Schaffung eines EVTZ sollte jedoch nicht die Möglichkeit ausschließen, dass 

Rechtsträger aus Drittländern an dem gemäß dieser Verordnung geschaffenen 
EVTZ teilnehmen können, sofern dies nach dem Recht eines Drittlandes oder 
nach Abkommen zwischen Mitgliedstaaten und Drittländern erlaubt ist — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 Natur des EVTZ 

(1) Ein Europäischer Verbund für territoriale Zusammenarbeit — nachstehend 
"EVTZ" genannt — kann auf dem Gebiet der Gemeinschaft unter den Bedingun-
gen und gemäß den Vorschriften dieser Verordnung gegründet werden. 

(2) Der EVTZ hat zum Ziel, die grenzüberschreitende, transnationale und/oder 

interregionale Zusammenarbeit — nachstehend "territoriale Zusammenarbeit" 
genannt — zwischen seinen Mitgliedern nach Artikel 3 Absatz 1 zu erleichtern 

und zu fördern, wobei sein ausschließlicher Zweck darin besteht, den wirtschaftli-
chen und sozialen Zusammenhalt zu stärken. 

(3) Der EVTZ besitzt Rechtspersönlichkeit. 

(4) Der EVTZ verfügt in jedem Mitgliedstaat über die weitestgehende Rechts- 

und Geschäftsfähigkeit, die im innerstaatlichen Recht dieses Mitgliedstaats juris-
tischen Personen zuerkannt wird. Insbesondere kann er bewegliches und unbe-
wegliches Vermögen erwerben und veräußern und Personal einstellen sowie vor 

Gericht auftreten. 

Artikel 2 Anwendbares Recht 

(1) Der EVTZ unterliegt 

a) den Bestimmungen dieser Verordnung;

b) den Bestimmungen der in den Artikeln 8 und 9 genannten Übereinkunft und

der Satzung, soweit die vorliegende Verordnung dies ausdrücklich zulässt; 

c) in Bezug auf von dieser Verordnung nicht oder nur zum Teil erfasste Bereiche
den Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats, in dem der EVTZ seinen Sitz hat. 

Ist nach Gemeinschaftsrecht oder internationalem Privatrecht festzulegen, wel-
ches Recht auf die Handlungen eines EVTZ Anwendung findet, so wird der EVTZ 

als Körperschaft des Mitgliedstaats behandelt, in dem er seinen Sitz hat. 

(2) Besitzt ein Mitgliedstaat mehrere Gebietskörperschaften, die über ihre eige-
nen Rechtsvorschriften verfügen, so schließt die Bezugnahme auf das anwendba-

re Recht nach Absatz 1 Buchstabe c das Recht dieser Körperschaften ein, wobei 
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der verfassungsmäßigen Struktur des betreffenden Mitgliedstaats Rechnung zu 

tragen ist. 

Artikel 3 Zusammensetzung des EVTZ 

(1) Der EVTZ setzt sich aus Mitgliedern zusammen, die innerhalb der Grenzen 
ihrer Befugnisse nach innerstaatlichem Recht zu einer oder mehreren der nach-

stehenden Kategorien gehören: 

a) Mitgliedstaaten;

b) regionale Gebietskörperschaften;

c) lokale Gebietskörperschaften;

d) Einrichtungen des öffentlichen Rechts im Sinne des Artikels 1 Absatz 9 Unter-
absatz 2 der Richtlinie 2004/18/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 31. März 2004 über die Koordinierung der Verfahren zur Vergabe öffentli-
cher Bauaufträge, Lieferaufträge und Dienstleistungsaufträge [6]. 

Auch Verbände aus Einrichtungen, die zu einer oder mehreren dieser Kategorien 

gehören, können Mitglieder sein. 

(2) Der EVTZ besteht aus Mitgliedern aus dem Hoheitsgebiet von mindestens 
zwei Mitgliedstaaten. 

Artikel 4 Gründung des EVTZ 

(1) Der Beschluss zur Gründung eines EVTZ wird auf Initiative seiner potenziellen 

Mitglieder gefasst. 

(2) Jedes potenzielle Mitglied 

a) teilt dem Mitgliedstaat, dessen Recht es unterliegt, seine Absicht mit, an ei-
nem EVTZ teilzunehmen, und 

b) übermittelt diesem Mitgliedstaat eine Abschrift des Vorschlags der in den Arti-

keln 8 und 9 genannten Übereinkunft und Satzung. 

(3) Nach der gemäß Absatz 2 abgegebenen Mitteilung eines potenziellen Mit-
glieds genehmigt der betreffende Mitgliedstaat entsprechend seiner verfas-

sungsmäßigen Struktur dessen Teilnahme an dem EVTZ, es sei denn, dass die 
Teilnahme seines Erachtens im Widerspruch zu dieser Verordnung oder seinen 

innerstaatlichen Rechtsvorschriften, einschließlich der Befugnisse und Aufgaben 
des potenziellen Mitglieds, steht oder dass die Teilnahme aus Gründen des öf-
fentlichen Interesses oder der öffentlichen Ordnung dieses Mitgliedstaats nicht 

gerechtfertigt ist. In diesem Fall gibt der Mitgliedstaat die Gründe für die Versa-
gung der Genehmigung an. 

Der Mitgliedstaat entscheidet in der Regel innerhalb einer Frist von drei Monaten 

ab dem Tag des Eingangs eines zulässigen Antrags gemäß Absatz 2. 
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Die Mitgliedstaaten können bei der Entscheidung über die Teilnahme des poten-

ziellen Mitglieds an dem EVTZ ihre innerstaatlichen Regelungen anwenden. 

(4) Die Mitgliedstaaten benennen die Behörden, die für die Entgegennahme der 
Mitteilungen und Unterlagen nach Absatz 2 zuständig sind. 

(5) Die Mitglieder vereinbaren die in Artikel 8 genannte Übereinkunft und die in 

Artikel 9 genannte Satzung und achten dabei darauf, dass diese mit der von den 
Mitgliedstaaten nach Absatz 3 des vorliegenden Artikels erteilten Genehmigung in 

Einklang stehen. 

(6) Jede Änderung der Übereinkunft und jede wesentliche Änderung der Satzung 
erfordert die Zustimmung der Mitgliedstaaten gemäß dem Verfahren dieses Arti-
kels. Eine Änderung der Satzung ist wesentlich, wenn sie direkt oder indirekt ei-

ne Änderung der Übereinkunft erfordert. 

Artikel 5 Erwerb der Rechtspersönlichkeit und Veröffentlichung im 
Amtsblatt 

(1) Die in Artikel 9 genannte Satzung und jede spätere Änderung wird gemäß 

den maßgeblichen nationalen Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats, in dem der 
EVTZ seinen Sitz hat, registriert und/oder veröffentlicht. Der EVTZ erwirbt 

Rechtspersönlichkeit am Tag dieser Registrierung oder Veröffentlichung, je nach-
dem, was zuerst eintritt. Die Mitglieder unterrichten die betroffenen Mitgliedstaa-
ten und den Ausschuss der Regionen über die Übereinkunft und die Registrierung 

und/oder die Veröffentlichung der Satzung. 

(2) Der EVTZ stellt sicher, dass beim Amt für amtliche Veröffentlichungen der 
Europäischen Gemeinschaften innerhalb von zehn Werktagen ab der Registrie-

rung und/oder Veröffentlichung der Satzung die Veröffentlichung einer Bekannt-
machung über die Gründung des EVTZ im Amtsblatt der Europäischen Union be-

antragt wird, in der Bezeichnung, Ziele, Mitglieder und Sitz des EVTZ angegeben 
werden. 

Artikel 6 Kontrolle der Verwaltung öffentlicher Mittel 

(1) Die zuständigen Behörden des Mitgliedstaats, in dem der EVTZ seinen Sitz 

hat, führen die Kontrolle der Verwaltung der öffentlichen Mittel durch den EVTZ 
durch. Der Mitgliedstaat, in dem der EVTZ seinen Sitz hat, bestimmt die für diese 
Aufgabe zuständige Behörde, bevor er seine Genehmigung zur Teilnahme an 

dem EVTZ gemäß Artikel 4 erteilt. 

(2) Besteht nach dem nationalen Recht der anderen betroffenen Mitgliedstaaten 
eine entsprechende Anforderung, so treffen die Behörden des Mitgliedstaats, in 

dem der EVTZ seinen Sitz hat, Vorkehrungen für die von den zuständigen Behör-
den in den betroffenen anderen Mitgliedstaaten in deren Hoheitsgebiet durchzu-
führende Kontrolle der dortigen Tätigkeiten des EVTZ und für einen Austausch 

aller einschlägigen Informationen. 

(3) Alle Kontrollen erfolgen gemäß den international anerkannten Prüfstandards. 
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(4) Ungeachtet der Absätze 1, 2 und 3 finden die einschlägigen Rechtsvorschrif-

ten über die Kontrolle von durch die Gemeinschaft zur Verfügung gestellten 
Fonds Anwendung, sofern die Aufgaben eines EVTZ gemäß Artikel 7 Absatz 3 Un-

terabsätze 1 und 2 Maßnahmen umfassen, die von der Gemeinschaft kofinanziert 
werden. 

(5) Der Mitgliedstaat, in dem der EVTZ seinen Sitz hat, unterrichtet die anderen 

betroffenen Mitgliedstaaten über jegliche Schwierigkeiten bei der Durchführung 
der Kontrollen. 

Artikel 7 Aufgaben 

(1) Der EVTZ führt die Aufgaben aus, die ihm von seinen Mitgliedern im Einklang 
mit dieser Verordnung übertragen werden. Seine Aufgaben werden in der Über-

einkunft festgelegt, auf die sich seine Mitglieder gemäß den Artikeln 4 und 8 ver-
ständigen. 

(2) Der EVTZ handelt innerhalb der Grenzen der ihm übertragenen Aufgaben, die 

auf die Erleichterung und Förderung der territorialen Zusammenarbeit zur Stär-
kung des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts beschränkt sind und von 

seinen Mitgliedern davon ausgehend festgelegt werden, dass jede einzelne von 
ihnen nach dem nationalen Recht jedes Mitglieds in dessen Zuständigkeitsbereich 
fällt. 

(3) Im Einzelnen sind die Aufgaben des EVTZ vornehmlich auf die Umsetzung der 

Programme oder Projekte für territoriale Zusammenarbeit beschränkt, die durch 
die Gemeinschaft, insbesondere durch den Europäischen Fonds für regionale 

Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds und/oder den Kohäsionsfonds, kofi-
nanziert werden. 

Der EVTZ kann sonstige spezifische Maßnahmen territorialer Zusammenarbeit 

zwischen seinen Mitgliedern im Rahmen des in Artikel 1 Absatz 2 genannten Ziels 
mit oder ohne finanzielle Beteiligung der Gemeinschaft durchführen. 

Die Mitgliedstaaten können die Aufgaben, die der EVTZ ohne finanzielle Beteili-
gung der Gemeinschaft durchführen kann, einschränken. Zu diesen Aufgaben 

gehören jedoch zumindest die in Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 1080/2006 
aufgeführten Kooperationsmaßnahmen. 

(4) Die dem EVTZ von seinen Mitgliedern übertragenen Aufgaben dürfen nicht die 

Ausübung hoheitlicher Befugnisse oder Verpflichtungen zur Wahrung der allge-
meinen Interessen des Staates oder sonstiger öffentlicher Einrichtungen, etwa 

der Polizei- und Regelungsbefugnis oder der Befugnisse und Verpflichtungen in 
den Bereichen Justiz und Außenpolitik betreffen. 

(5) Die Mitglieder des EVTZ können einstimmig beschließen, einem seiner Mit-
glieder die Durchführung der Aufgaben des Verbunds zu übertragen. 

Artikel 8 Übereinkunft 

(1) Der EVTZ unterliegt einer Übereinkunft, die seine Mitglieder nach Artikel 4 
einstimmig schließen. 
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(2) In der Übereinkunft wird Folgendes bestimmt: 

a) die Bezeichnung des EVTZ und sein Sitz, der in einem Mitgliedstaat liegen

muss, dessen Recht mindestens eines der Mitglieder unterliegt, 

b) der Umfang des Gebiets, in dem der EVTZ seine Aufgaben durchführen darf,

c) das besondere Ziel und die besonderen Aufgaben des EVTZ, der Zeitraum sei-
nes Bestehens und die für seine Auflösung geltenden Bedingungen, 

d) die Liste der Mitglieder des EVTZ,

e) das für Auslegung und Durchsetzung der Übereinkunft anwendbare Recht, bei
dem es sich um das Recht des Mitgliedstaats handelt, in dem der EVTZ seinen 
Sitz hat, 

f) die erforderlichen Vereinbarungen über die gegenseitige Anerkennung, ein-

schließlich der gegenseitigen Anerkennung zum Zwecke der Finanzkontrolle, und 

g) die Verfahren zur Änderung der Übereinkunft, unter Einhaltung der Verpflich-
tungen nach den Artikeln 4 und 5. 

Artikel 9 Satzung 

(1) Die Satzung des EVTZ wird von den Mitgliedern auf der Grundlage der Über-

einkunft einstimmig angenommen. 

(2) Die Satzung des EVTZ enthält mindestens sämtliche Bestimmungen der 
Übereinkunft sowie 

a) die Bestimmungen zur Arbeitsweise der Organe des EVTZ und ihren Kompe-

tenzen sowie die Anzahl der Vertreter der Mitglieder in den betreffenden Orga-
nen, 

b) die Entscheidungsverfahren des EVTZ,

c) die Arbeitssprache(n),

d) die Vereinbarungen hinsichtlich der Arbeitsweise des EVTZ, insbesondere in

Bezug auf die Personalverwaltung, die Einstellungsverfahren und die Gestaltung 
der Arbeitsverträge, 

e) die Vereinbarungen hinsichtlich der Finanzbeiträge der Mitglieder sowie der

anwendbaren Buchhaltungs- und Haushaltsregeln — einschließlich der Finanzre-
gelungen — der einzelnen Mitglieder in Bezug auf den EVTZ, 

f) die Vereinbarungen hinsichtlich der Haftung der Mitglieder gemäß Artikel 12

Absatz 2, 

g) die für die Bestimmung der unabhängigen externen Rechnungsprüfer zustän-
digen Behörden, und 
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h) die Verfahren zur Änderung der Satzung, unter Einhaltung der Verpflichtungen

nach den Artikeln 4 und 5. 

Artikel 10 Aufbau des EVTZ 

(1) Der EVTZ hat zumindest folgende Organe: 

a) eine Versammlung, die aus den Vertretern der Mitglieder des Verbunds be-
steht; 

b) einen Direktor, der den EVTZ vertritt und für ihn handelt.

(2) Die Satzung kann weitere Organe mit eindeutig festgelegten Befugnissen 
vorsehen. 

(3) Der EVTZ haftet gegenüber Dritten für die Handlungen seiner Organe, und 
zwar auch dann, wenn solche Handlungen nicht zu den Aufgaben des EVTZ gehö-

ren. 

Artikel 11 Haushalt 

(1) Der EVTZ stellt einen jährlichen Haushaltsplan auf, der von der Versammlung 
verabschiedet wird und der insbesondere einen Teil betreffend die laufenden Kos-

ten sowie erforderlichenfalls einen operativen Teil enthält. 

(2) Die Erstellung des Abschlusses, erforderlichenfalls einschließlich des dazuge-
hörigen Jahresberichts, sowie die Prüfung und die Offenlegung dieses Abschlus-

ses erfolgen nach den Bestimmungen des Artikels 2 Absatz 1 Buchstabe c. 

Artikel 12 Liquidation, Zahlungsunfähigkeit, Zahlungseinstellung und 
Haftung 

(1) Sofern in den Absätzen 2 und 3 nichts anderes vorgesehen ist, gelten bezüg-

lich der Liquidation, der Zahlungsunfähigkeit, der Zahlungseinstellung und ver-
gleichbarer Verfahren für einen EVTZ die Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats, in 
dem der EVTZ seinen Sitz hat. 

(2) Der EVTZ haftet für seine Schulden, gleichviel von welcher Art diese sind. 

Reichen die Aktiva eines EVTZ nicht aus, um seine Verbindlichkeiten zu decken, 
so haften seine Mitglieder für die Schulden des EVTZ, gleichviel von welcher Art 
diese sind, sofern die Haftung eines Mitglieds nicht nach Maßgabe des innerstaat-

lichen Rechts, dem dieses Mitglied unterliegt, ausgeschlossen oder beschränkt 
ist; der Anteil eines jeden Mitglieds wird entsprechend seinem Beitrag festgelegt. 

Die Bestimmungen für diese Beiträge werden in der Satzung festgelegt. 

Ist die Haftung mindestens eines Mitglieds eines EVTZ nach Maßgabe des inner-
staatlichen Rechts, dem dieses Mitglied unterliegt, beschränkt, so können die 

anderen Mitglieder ihre Haftung ebenfalls in der Satzung beschränken. 



EVTZ-Leitfaden für transnationale Akteure – Anhang Informationsmaterial 33 

EVTZ-Verordnung BMVI-Sonderpublikation

Die Mitglieder können in der Satzung vorsehen, dass sie nach der Beendigung 

ihrer Mitgliedschaft in dem EVTZ für Verpflichtungen haften, die sich aus Tätig-
keiten des EVTZ während ihrer Mitgliedschaft ergeben. 

In die Bezeichnung eines EVTZ, dessen Mitglieder beschränkt haften, wird der 

Zusatz "mit beschränkter Haftung" aufgenommen. 

Die Publizität in Bezug auf die Übereinkunft, die Satzung und die Rechnungsle-
gung eines EVTZ, dessen Mitglieder beschränkt haften, muss mindestens der 

Publizität entsprechen, die für andere juristische Personen vorgeschrieben ist, 
deren Mitglieder beschränkt haften und die dem Recht des Mitgliedstaats unter-
liegen, in dem der EVTZ seinen Sitz hat. 

Ein Mitgliedstaat kann die Registrierung eines EVTZ, dessen Mitglieder be-

schränkt haften, in seinem Hoheitsgebiet untersagen. 

(3) Unbeschadet der finanziellen Verantwortung der Mitgliedstaaten bezüglich 
der dem EVTZ zur Verfügung gestellten Struktur- und/oder Kohäsionsmittel un-

terliegen die Mitgliedstaaten in Bezug auf einen EVTZ, dem sie nicht als Mitglied 
angehören, keiner finanziellen Haftung aufgrund dieser Verordnung. 

Artikel 13 Öffentliches Interesse 

Führt ein EVTZ Tätigkeiten durch, die gegen die Bestimmungen eines Mitglied-

staats über die öffentliche Ordnung, die öffentliche Sicherheit, die öffentliche Ge-
sundheit oder die öffentliche Sittlichkeit oder gegen das öffentliche Interesse ei-

nes Mitgliedstaats verstoßen, so kann eine zuständige Stelle dieses Mitgliedstaats 
diese Tätigkeit in seinem Hoheitsgebiet untersagen oder die Mitglieder, die sei-
nem Recht unterliegen, verpflichten, aus dem EVTZ auszutreten, es sei denn, der 

EVTZ stellt die fragliche Tätigkeit ein. 

Diese Verbote dürfen kein Mittel zur willkürlichen oder verschleierten Beschrän-
kung der territorialen Zusammenarbeit zwischen den EVTZ-Mitgliedern sein. Die 

Entscheidung dieser zuständigen Stelle kann durch eine gerichtliche Instanz 
überprüft werden. 

Artikel 14 Auflösung 

(1) Unbeschadet der in der Übereinkunft enthaltenen Bestimmungen über eine 

Auflösung ordnet das zuständige Gericht oder die zuständige Behörde des Mit-
gliedstaats, in dem der EVTZ seinen Sitz hat, auf Antrag einer ein legitimes Inte-
resse vertretenden zuständigen Behörde die Auflösung des EVTZ an, wenn es 

bzw. sie feststellt, dass der EVTZ nicht länger die Anforderungen des Artikels 1 
Absatz 2 oder des Artikels 7 erfüllt, insbesondere bei Feststellung, dass der EVTZ 

Tätigkeiten durchführt, die nicht unter die Aufgaben nach Artikel 7 fallen. Das 
zuständige Gericht oder die zuständige Behörde unterrichtet alle Mitgliedstaaten, 
deren Recht die Mitglieder unterliegen, über einen Antrag auf Auflösung eines 

EVTZ. 

(2) Das zuständige Gericht oder die zuständige Behörde kann dem EVTZ Zeit zu-
gestehen, um die Situation zu bereinigen. Gelingt dies dem EVTZ innerhalb des 
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zugestandenen Zeitraums nicht, so ordnet das zuständige Gericht oder die zu-

ständige Verwaltungsbehörde die Auflösung des EVTZ an. 

Artikel 15 Gerichtliche Zuständigkeit 

(1) Dritte, die sich durch die Handlungen oder Unterlassungen eines EVTZ in ih-
ren Rechten verletzt fühlen, haben das Recht, ihre Ansprüche in einem Gerichts-

verfahren einzuklagen. 

(2) Ist in dieser Verordnung nichts anderes vorgesehen, so gelten für Streitigkei-
ten, an denen der EVTZ beteiligt ist, die gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften 

über die gerichtliche Zuständigkeit. In allen Fällen, die nicht in solchen gemein-
schaftlichen Rechtsvorschriften vorgesehen sind, liegt die Zuständigkeit für die 
Beilegung von Streitigkeiten bei den Gerichten des Mitgliedstaats, in dem der 

EVTZ seinen Sitz hat. 

Für die Beilegung von Streitigkeiten bezüglich Artikel 4 Absätze 3 oder 6 oder 
Artikel 13 sind die Gerichte des Mitgliedstaats zuständig, dessen Entscheidung 

angefochten wird. 

(3) Durch diese Verordnung sind die Bürger nicht gehindert, ihre nationalen ver-
fassungsmäßigen Rechte auszuüben, um gegen öffentliche Stellen, die Mitglieder 

eines EVTZ sind, Rechtsmittel einzulegen in Bezug auf 

a) Verwaltungsentscheidungen, die von dem EVTZ durchgeführte Tätigkeiten be-
treffen, 

b) Zugang zu Dienstleistungen in ihrer eigenen Sprache und

c) Zugang zu Informationen.

In diesen Fällen sind die Gerichte des Mitgliedstaats zuständig, aus dessen Ver-

fassung das Recht auf Einlegung von Rechtsmitteln erwächst. 

Artikel 16 Schlussbestimmungen 

(1) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Vorkehrungen für eine wirksame 
Anwendung dieser Verordnung. 

Ist dies nach dem nationalen Recht eines Mitgliedstaats erforderlich, so kann die-

ser Mitgliedstaat eine erschöpfende Liste der Aufgaben erstellen, die die seinem 
Recht unterliegenden Mitglieder eines EVTZ im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 be-

reits in Bezug auf die territoriale Zusammenarbeit in diesem Mitgliedstaat haben. 

Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission und die anderen Mitgliedstaaten 
entsprechend über alle Bestimmungen, die sie nach Maßgabe dieses Artikels er-
lassen haben. 

(2) Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass im Zusammenhang mit der Re-
gistrierung der Übereinkunft und der Satzung Gebühren erhoben werden. Diese 
Gebühren dürfen jedoch die jeweiligen Verwaltungskosten nicht übersteigen. 
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Artikel 17 Bericht und Überprüfungsklausel 

Bis 1. August 2011 legt die Kommission dem Europäischen Parlament und dem 

Rat einen Bericht über die Anwendung dieser Verordnung sowie gegebenenfalls 
Vorschläge für Änderungen vor. 

Artikel 18 Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Eu-

ropäischen Union in Kraft. 

Sie gilt spätestens ab dem 1. August 2007, mit Ausnahme des Artikels 16, der ab 
dem 1. August 2006 gilt. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in je-

dem Mitgliedstaat. 

Geschehen zu Straßburg am 5. Juli 2006. 

Im Namen des Europäischen Parlaments, Der Präsident, J. Borrell Fontelles 

Im Namen des Rates, Die Präsidentin, P. Lehtomäki 

[1] ABl. C 255 vom 14.10.2005, S. 76. 

[2] ABl. C 71 vom 22.3.2005, S. 46. 

[3] Stellungnahme des Europäischen Parlaments vom 6. Juli 2005 (noch nicht im 

Amtsblatt veröffentlicht), Gemeinsamer Standpunkt des Rates vom 12. Juni 2006 
(noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht) und Standpunkt des Europäischen Par-

laments vom 4. Juli 2006 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht). 

[4] Siehe Seite 25 dieses Amtsblatts. 

[5] Siehe Seite 1 dieses Amtsblatts. 

[6] ABl. L 134 vom 30.4.2004, S. 114. Zuletzt geändert durch die Verordnung 
(EG) Nr. 2083/2005 der Kommission (ABl. L 333 vom 20.12.2005, S. 28). 
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2 Zuständige Behörden in Deutschland 

2.1 BMWi 

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 
Scharnhorststraße 34-37 

10115 Berlin 

2.2 Bundesländer 

Diese Übersicht beinhaltet die zuständigen Behörden auf Ebene der Bundesländer 

mit Stand vom 01.10.2013. Durch entsprechende Erlasse kann die Zuständigkeit 

innerhalb der Bundesländer in Zukunft möglicherweise auf andere Landesbehör-

den übertragen werden.  

Baden-Württemberg 

Regierungspräsidium Freiburg 

Stabsstelle für grenzüberschreitende Zusammenarbeit u. Europäische Angele-

genheiten 

Kaiser-Joseph-Straße 167  

79098 Freiburg 

Bayern  

Regierung der Oberpfalz 

Emmeramsplatz 8 

93047 Regensburg 

Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Techno-

logie 

Prinzregentenstraße 28 

80538 München 

Berlin 

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Frauen 

Martin-Luther-Straße 105 

10825 Berlin  

Brandenburg  

Ministerium des Innern des Landes Brandenburg 

Referat II/2 

Henning-von-Tresckow-Str. 9-13 

14467 Potsdam  

Bremen 

Senator für Umwelt, Bau, Verkehr und Europa der Freien Hansestadt Bremen 

Referat 60: Raumordnung, Stadtentwicklung, Flächennutzungsplanung  

Ansgaritorstr. 2 

28195 Bremen  
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Hamburg 

Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt  

Amt für Landes- und Landschaftsplanung Raumordnung, Regionalplanung und 

EU-Angelegenheiten 

Alter Steinweg 4 

20459 Hamburg 

Hessen 

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung 

Referat I 6 Finanzkontrolle, EFRE-Prüfbehörde, Rechtsangelegenheiten der Abtei-

lung  Landesentwicklung, Städtebau, Wohnungswesen  

Kaiser-Friedrich-Ring 75 / Postfach 31 29 

65021 Wiesbaden / 65185 Wiesbaden 

Mecklenburg-Vorpommern  

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Mecklenburg-Vorpommern 

Johannes-Stelling-Straße 14 

19053 Schwerin  

Niedersachsen 

Niedersächsisches Ministerium für Inneres und Sport 

Lavesallee 6 

30169 Hannover  

Niedersächsische Staatskanzlei 

Referat 303 Europa/Internationale Zusammenarbeit 

Haarstraße 5 

30169 Hannover 

Nordrhein-Westfalen 

Ministerium für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr des Landes 

Nordrhein-Westfalen 

Referat EU-Angelegenheiten (II B 1) 

Horionplatz 4 

40190 Düsseldorf 

Rheinland-Pfalz 

Ministerium des Innern und für Sport 

Kommunalabteilung des ISM 

Schillerplatz 3-5 

55116 Mainz 

Saarland 

Ministerium für Wirtschaft und Wissenschaft des Saarlandes 

Referat für Weiterbildung, Qualifizierung, Interreg  

Franz-Josef-Röder-Str. 17 

66119 Saarbrücken 
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Sachsen 

Landesdirektion Sachsen (vormals: Regierungspräsidium Dresden) 

Stauffenbergallee 2  

01099 Dresden 

Sächsisches Staatsministerium des Innern 

SMI Referat 41  

Wilhelm-Buck-Str. 2 

01097 Dresden 

Sachsen-Anhalt  

Ministerium für Wirtschaft und Arbeit 

Hasselbachstr. 4 

39104 Magdeburg 

Schleswig-Holstein 

Staatskanzlei  

StK 340 – Ostsee- und Nordseeangelegenheiten 

Düsternbrooker Weg 104 

24105 Kiel 

Thüringen  

Thüringer Landesverwaltungsamt 

Weimarplatz 4 

99423 Weimar  

Thüringer Ministerium für Bau, Landesentwicklung und Verkehr 

Referat 21 Raumordnungspolitik und Landesplanung  

Werner-Seelenbinder-Straße 8  

99096 Erfurt  
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3 Allgemeine EVTZ-relevante Kontakte 

3.1 Ausschuss der Regionen 

Committee of the Regions  

Unit E2 - Subsidiarity Network, Europe 2020 Platform, Covenant of Mayors, Eu-

ropean Grouping of Territorial Cooperation (EGTC)  

101 Rue Belliard / Belliardstraat 

B-1040 Brussels, Belgium  

www.cor.europa.eu/egtc  

3.2 Europäische Kommission 

Europäische Kommission / European Commission 

Generaldirektion Regionalpolitik / Regional and Urban Policy  

Unit B.3 – Financial Instruments and relations with International Financial Insti-

tutions 

Avenue de Beaulieu 5 

B-1160 Brussels 

3.3 Juristische Ansprechpartner in öffentlichen Forschungs-

einrichtungen mit Erfahrungen im Bereich EVTZ 

Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung 

Prof. Dr. jur. Gerold Janssen  

Weberplatz 1  

01217 Dresden 

G.Janssen@ioer.de 

0351 – 46 79 217  

Europa-Universität Viadrina 

Polnisches und Europäisches Privatrecht 

Dr. Marcin Krzymuski  

Collegium Polonicum 137 

ul. Kościuszki 1 

PL 69 - 100 Słubice 

krzymuski@europa-uni.de 

+ 49 335 5534 16 420  

+ 48 95 7592 420  

3.4 Deutsch-Französische EVTZ 

EVTZ Eurodistrikt Strasbourg-Ortenau 

Fabrikstraße 12 

77694 Kehl (D)  

+49 (0) 7851-899 750  

info@eurodistrict.eu  

www.eurodistrict.eu   

http://www.cor.europa.eu/egtc
mailto:G.Janssen@ioer.de
mailto:krzymuski@europa-uni.de
mailto:info@eurodistrict.eu
http://www.eurodistrict.eu/
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EVTZ Eurodistrikt SaarMoselle 

Talstraße 16  

D-66119 Saarbrücken  

+49 (0) 681 506-8010  

info@saarmoselle.org  

www.saarmoselle.org   

EVTZ INTERREG „Programm Großregion“ / GECT INTERREG „Programme 

Grande Région“ 

Préfecture de la Région Lorraine - Secrétariat Général pour les Affaires Région-

ales  

36 place Saint Thiébault  

BP 71014  

F-57034 METZ Cedex 1  

+33 3 87 17 96 -75 bzw. -76 

melanie.charotte@lorraine.pref.gouv.fr  

alexandra.weckwerth@lorraine.pref.gouv.fr 

mailto:info@saarmoselle.org
http://www.saarmoselle.org/
mailto:melanie.charotte@lorraine.pref.gouv.fr
mailto:alexandra.weckwerth@lorraine.pref.gouv.fr
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4 Übersicht über Kommunalversicherungen 

Name Geschäftsgebiet Kontakt 

GVV-

Kommunalversicherung 

VVaG 

Nordrhein-Westfalen (teil-

weise in Kooperation mit 

den Kommunalen Schaden-

ausgleichen) 

Niedersachen (in Kooperati-

on mit dem Kommunalen 

Schadenausgleich Hanno-

ver) 

Rheinland-Pfalz (ohne Pfalz) 

Schleswig-Holstein (in Ko-

operation mit dem Kommu-

nalen Schadenausgleich 

Kiel) 

Hessen 

Saarland 

Berlin 

Bremen 

Hamburg 

Baden-Württemberg (nur 

Hohenzollern-Sigmaringen) 

Geschäftsstelle Köln 

Aachener Straße 952 – 958 

50933 Köln  

0221 4893-0 

Geschäftsstelle Wiesbaden 

Frankfurter Straße 2 

65189 Wiesbaden 

0611 1505-0  

Online-Kontaktaufnahme über 

www.gvv.de  

Westfalen, westliches Nie-

dersachsen 

Wolfgang Schink 

Hammer Str. 4  

59227 Ahlen  

02382 3202 

Regierungsbezirk Köln, 

Rheinland-Pfalz-Nord, Land-

kreis Vulkaneifel 

Friedhelm Berchem  

0221 4893-734/-821 

Regierungsbezirk Düssel-

dorf, kreisfreie Ruhrgebiets-

städte, Kreis Borken, Kreis 

Recklinghausen, Ennepe-

Ruhr-Kreis, Kreis Heinsberg, 

Rhein.-Berg.-Kreis 

Heiner Linßen  

0221 4893-734/-821 

Nordhessen, Mittelhessen, 

nordöstliches Südhessen, 

Kreis Höxter, Kreis Pader-

Claudia Moxter  

Ludwig-Arnoul-Straße 28 

63263 Neu-Isenburg  

06102 30 87 50 

http://www.gvv.de/


EVTZ-Leitfaden für transnationale Akteure – Anhang Informationsmaterial 42 

Übersicht Kommunalversicherungen BMVI-Sonderpublikation

born 

Mittelhessen, nordöstliches 

und südliches Rheinland-

Pfalz 

Peter-Georg Krancher  

Frankfurter Straße 2  

65189 Wiesbaden  

0611 1505-461/-463/-464 

Südhessen, Baden-

Württemberg, Berlin 

Hans-Joachim Schmidt  

Frankfurter Straße 2  

65189 Wiesbaden  

0611 1505-461/-463/-464 

Saarland, westliches und 

südöstliches Rheinland-Pfalz 

Frank Ohlmann  

Frankfurter Straße 2  

65189 Wiesbaden  

0611 1505-461/-463/-464 

Nördliches, östliches und 

südliches Niedersachsen, 

Bremen, Schleswig-

Holstein, Hamburg 

Lutz Brockmann  

Frankfurter Straße 2  

65189 Wiesbaden  

0611 1505-461/-463/-464 

Württembergische Ge-

meinde-Versicherung 

a.G.

Baden-Württemberg (nur 

Württemberg) 

Württembergische Gemeinde-

Versicherung a. G. 

Kommunalversicherungen 

70164 Stuttgart 

0711 1695-1990 

sach_abt@wgv.de  

Badischer Gemeinde-

Versicherungs-Verband 

Baden-Württemberg (nur 

Baden) 

Badischer Gemeinde-

Versicherungs-Verband 

Durlacher Allee 56  

76131 Karlsruhe 

0721 660-1875 

kommunal@bgv.de  

Versicherungskammer 

Bayern 

Bayern Versicherungskammer Bayern 

Maximilianstraße 53  

80530 München  

089 21 60-0  

service@vkb.de  

Ostdeutsche Kommunal-

versicherung a. G. /  

Kommunaler Schaden-

ausgleich der Länder 

Brandenburg, Mecklen-

burg-Vorpommern, Sach-

sen, Sachsen-Anhalt und 

Thüringen 

Brandenburg, Mecklenburg-

Vorpommern, Sachsen, 

Sachsen-Anhalt, Thüringen 

Ostdeutsche Kommunalversi-

cherung a. G. 

Konrad-Wolf-Straße 91/92 

13055 Berlin 

030 421 52-0  

info@okv-online.de  

Brandenburg Wilfried Gärtner 

030 421 52-462 

wilfried.gaertner@ksa-okv.de 

Landkreise Dahme-Spreewald, 

Elbe-Elster, Oberspreewald-

Lausitz, Oder-Spree, Potsdam-

Mittelmark, Spree-Neiße, Tel-

tow-Fläming, Städte Branden-

mailto:sach_abt@wgv.de
mailto:kommunal@bgv.de
mailto:service@vkb.de
mailto:info@okv-online.de
mailto:wilfried.gaertner@ksa-okv.de
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burg, Cottbus, Potsdam 

Bernd Junghans 

030 421 52-460 

bernd.junghans@ksa-okv.de 

Landkreise Barnim, Havelland, 

Märkisch-Oderland, Oberhavel, 

Ostprignitz-Ruppin, Prignitz, 

Uckermark, Städte Berlin, 

Frankfurt/Oder 

Mecklenburg-Vorpommern Thomas Lihs  

030 421 52-461  

thomas.lihs@ksa-okv.de 

Lothar Stroppe (Repräsentant) 

030 421 52-466 

lothar.stroppe@ksa-okv.de  

Sachsen Maik Franz  

030 421 52-463 

maik.franz@ksa-okv.de  

Landkreise: Görlitz, Leipzig, 

Nordsachsen, Meißen, Sächsi-

sche Schweiz-Osterzgebirge, 

Städte Dresden, Leipzig  

Wilfried Gärtner  

030 421 52-462 

wilfried.gaertner@ksa-okv.de 

Landkreis Bautzen 

Alexander Zippel  

030 421 52-464 

alexander.zippel@ksa-okv.de 

Landkreise Zwickau, Erzge-

birgskreis, Mittelsachsen, 

Vogtlandkreis, Stadt Chemnitz 

Sachsen-Anhalt N. N. 

Thüringen Horst Heppner  

030 42 152-465 

horst.heppner@ksa-okv.de 

Landkreise Hildburghausen, 

Saalfeld-Rudolstadt, Sonne-

berg, Städte Suhl und Weimar 

Martin Hildebrand  

030 42 152-470 

martin.hildebrand@ksa-okv.de 

Landkreise Eichsfeld, Nordhau-

sen, Weimarer Land, Wart-

mailto:bernd.junghans@ksa-okv.de
mailto:thomas.lihs@ksa-okv.de
mailto:lothar.stroppe@ksa-okv.de
mailto:wilfried.gaertner@ksa-okv.de
mailto:alexander.zippel@ksa-okv.de
mailto:horst.heppner@ksa-okv.de
mailto:martin.hildebrand@ksa-okv.de
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burgkreis, Gotha, Unstrut-

Hainich-Kreis, Sömmerda, 

Kyffhäuserkreis, Schmalkal-

den-Meiningen, Ilm-Kreis, 

Städte Erfurt und Eisenach 

Alexander Zippel  

030 42152-464 

alexander.zippel@ksa-okv.de 

Landkreise Altenburger Land, 

Greiz, Saale-Holzland-Kreis, 

Saale-Orla-Kreis, Städte Gera 

und Jena 

Schleswig-Holstein, Bre-

men, Hamburg 

Christian Meyer  

030 421 52-468 

christian.meyer@ksa-okv.de 

Kommunaler Schaden-

ausgleich Hannover 

Niedersachsen Postfach 3420 

30034 Hannover  

0511 30 401-0  

mailcenter@ksahannover.de 

Kommunaler Schaden-

ausgleich Schleswig-

Holstein in Kiel 

Schleswig-Holstein Reventlouallee 6 

24103 Kiel  

0431 57 925-0  

info@ksa-kiel.de 

Kommunaler Schaden-

ausgleich westdeutscher 

Städte / 

Haftschadenausgleich der 

deutschen Großstädte 

Vornehmlich Ballungsräume 

in Nordrhein-Westfalen  

Postfach 10 13 06  

44787 Bochum  

0234 68 72-0 

poststelle@ksa-hadg.de 

mailto:alexander.zippel@ksa-okv.de
mailto:christian.meyer@ksa-okv.de
mailto:mailcenter@ksahannover.de
mailto:info@ksa-kiel.de
mailto:poststelle@ksa-hadg.de
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5 Kurzbeschreibungen ausgewählter EVTZ 

5.1 Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino 

EUROPAREGION TIROL-SÜDTIROL-TRENTINO 

Gegenstand Stärkung und Förderung einer gemeinsamen Raumentwick-

lung  

Worin wurde der Bedarf 

begründet? 

Enge historische und kulturelle Verbindung 

Gemeinsame Tradition  

Beziehungen zwischen den ansässigen Menschen 

Notwendigkeit, Strategien und Maßnahmen zur gemeinsa-

men Verwaltung in Bereichen von gemeinsamem Interesse 

auszuarbeiten 

Ziele Stärkung der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Be-

ziehungen zwischen der Bevölkerung seiner Mitglieder  

Förderung der territorialen Entwicklung (besonders Bildung, 

Kultur, Energie, Mobilität, Gesundheit, Forschung und In-

novation, Wirtschaft, Berglandwirtschaft und -umwelt)  

Stärkung der Abstimmung bei der Teilnahme an EU-

Programmen, z.B. ETZ  

Vertretung der Interessen des EVTZ bei gemeinschaftlichen 

und nationalen Einrichtungen  

Wahrnehmung weiterer Angelegenheiten der territorialen 

Kooperation 

Aufgaben Festlegung und Durchführung von Projekten im Rahmen 

der Zuständigkeiten der Mitglieder  

Förderung der Interessen des EVTZ  

Beitritt zu Organisationen, Vereinigungen und Netzwerken 

Durchführung von operativen Programmen im Rahmen der 

ETZ 

Wahrnehmung sonstiger Tätigkeiten zur Erreichung seiner 

Ziele  

Territoriale Abgrenzung das gesamte Territorium der Mitglieder 

Mitglieder Land Tirol, Autonome Provinz Bozen-Südtirol, Autonome 

Provinz Trient 

Sitz Bozen (Italien) 

Vereinbarungen zu rele-

vanten nationalen 

Rechtsrahmen 

Das anwendbare Recht ist das Recht der Republik Italien. 

Finanzierung Jährliche Mitgliedsbeiträge; öffentliche nationalen und eu-

ropäische Mittel; Beiträge, Schenkungen, Zuwendungen 

durch Körperschaften und Privatpersonen; Überschüsse aus 

der Geschäftsführung; andere Einnahmen  

Prinzip der Gleichheit unter den Mitgliedern 

Haftung Die Mitglieder haften für Schulden jedweder Art des EVTZ, 

sofern die Mittel des EVTZ nicht ausreichen.  

Dauer 15 Jahre mit der Möglichkeit stillschweigender Verlänge-

rung für jeweils weitere 15 Jahre 

Vereinbarungen zur Ar-

beitsweise 

Beschlüsse der Versammlung werden mit Zweidrittelmehr-

heit der Anwesenden gefasst, wenn die absolute Mehrheit 
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anwesend ist (Ausnahme: Einstimmigkeit laut Satzung vor-

gesehen);  

Beschlüsse des Vorstandes werden mit Zweidrittelmehrheit 

gefasst, wenn alle Mitglieder anwesend sind (Ausnahme: s. 

o.) 

Organe und deren Zu-

sammensetzung 

Versammlung: Landeshauptleute und ein weiteres Mitglied 

der Landesregierung, Präsidenten und ein weiteres Mitglied 

des Landtags  

Vorstand: Landeshauptleute der Mitglieder des EVTZ 

Präsident: Landeshauptleute turnusmäßig für 24 Monate 

Generalsekretär: Bediensteter des Generalsekretariats tur-

nusmäßig für 24 Monate  

Kollegium der Rechnungsprüfer: ein Experte in wirtschaft-

lich-finanziellen Angelegenheit je Mitglied; von Versamm-

lung ernannt für sechs Jahre; Vorsitz turnusmäßig für 24 

Monate 

Vereinbarungen zum 

Personal 

Generalsekretariat „Gemeinsames Büro der EUROPAREGI-

ON TIROL-SÜDTIROL-TRENTINO“ mit Sitz in Bozen mit je 

einem Bediensteten jedes der Mitglieder; der Bedienstete 

des Mitglieds, das die Präsidentschaft innehat, ist General-

sekretär  

EVTZ kann eigenes Personal anstellen und sich dem Perso-

nal der Mitglieder bedienen 

Vereinbarungen zu Än-

derungsverfahren 

Änderungen der Übereinkunft sind von der Versammlung 

einstimmig zu beschließen; Verfahren entspricht dem Ver-

fahren, das für die erstmalige Unterzeichnung und die Er-

richtung vorgesehen ist 

Sprachen Arbeitssprachen: Italienisch und Deutsch  

Dokumente: Italienisch und Deutsch, ggf. Ladinisch 

Kontakt (mit Webseite) Gemeinsames Büro der Europaregion Tirol-Südtirol-

Trentino 

Generalsekretariat des EVTZ "Europaregion Tirol - Südtirol 

- Trentino" 

Drususallee 1  

I-39100 Bozen  

Tel. +39 0471 402026   

Fax +39 0471 405016  

E-Mail: info@europaregion.info  

www.europaregion.info/de/evtz-europaregion.asp  

mailto:info@europaregion.info
http://www.europaregion.info/de/evtz-europaregion.asp
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5.2 European Urban Knowledge Network 

European Urban Knowledge Network (EUKN) EGTC Limited 

Gegenstand Förderung der Kooperation von und des Austausches zwi-

schen europäischen Städten 

Worin wurde der Bedarf 

begründet?  

Ziele Förderung der territorialen bzw. transnationalen Kooperati-

on zur Stärkung des wirtschaftlichen, sozialen, territorialen 

und umweltbezogenen Zusammenhalts von Städten  

Unterstützung nachhaltiger urbaner Entwicklung durch ei-

nen Austausch relevanten und überprüften Wissens und 

Erfahrungen  

Steigerung der Nachhaltigkeit des EUKN-Netzwerks  

Verbesserung der Qualität und des Mehrwerts von EUKN-

Produkten und -Dienstleistungen  

Positionierung des EUKN EVTZ als zentralen Knotenpunkt 

urbanen Wissens in Europa  

Unterstützung von Fachleuten durch die Entwicklung und 

Umsetzung spezifischer Projekte, die auf die Bedürfnisse 

der Fachleute abgestimmt sind 

Aufgaben Dokumente in der EUKN EVTZ Datenbasis sammeln, erstel-

len und zugänglich machen  

Den Europäischen Wissensaustausch durch Verbindungen 

zwischen städtischen Fachleuten stärken (unter Einbezie-

hung der Nationalen Anlaufstellen)  

Stärkung der Position des EUKN EVTZ innerhalb Europas 

durch Verknüpfungen mit anderen Netzwerken und Pro-

grammen  

Laufende Unterstützung und Erhalt der IKT-Infrastrukturen 

des Netzwerks  

Entwicklung und Umsetzung einer Kommunikationsstrate-

gie  

Organisation einer jährlichen Konferenz zur Verbreitung 

erzielter Ergebnisse 

Territoriale Abgrenzung - (streng genommen das Territorium seiner Mitglieder) 

Mitglieder Die relevanten Behörden von:  

Belgien, Frankreich, Luxemburg, Niederlande, Rumänien, 

Tschechische Republik, Ungarn, Zypern (Spanien: Be-

obachterstatus)  

Sitz Den Haag (NL) 

Vereinbarungen zu rele-

vanten nationalen 

Rechtsrahmen 

Der relevante Rechtsrahmen ist das niederländische Recht. 

Finanzierung Durch die Mitglieder und in Abhängigkeit von deren Bevöl-

kerungsgröße  

Haftung Der EUKN EVTZ hat beschränkte Haftung. Daher haben 

auch alle Mitglieder eine beschränkte Haftung, gemäß ih-

rem finanziellen Anteil.  

Dauer Unbegrenzt (Evaluierung nach drei Jahren) 
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Vereinbarungen zur Ar-

beitsweise 

- 

Organe und deren Zu-

sammensetzung 

Versammlung: zwei Vertreter der relevanten Behörden der 

Mitglieder; eine Stimme pro Mitglied; wählt jährlich einen 

Vorsitzenden und seinen Stellvertreter  

Direktor: steht dem Sekretariat vor; wird von der Ver-

sammlung für fünf Jahre gewählt;  

Nationale Anlaufstellen: integraler Bestandteil des EUKN 

Netzwerks; auf Basis von individuellen Serviceverträgen 

mit den Mitgliedern 

Sekretariat: wird vom Direktor geleitet 

Vereinbarungen zum 

Personal 

Der EUKN EVTZ darf selber Personal direkt einstellen oder 

abgeordnetes Personal beschäftigen. Das Arbeitsrecht rich-

tet sich nach dem niederländischen Recht.  

Vereinbarungen zu Än-

derungsverfahren 

- 

Sprachen Englisch  

(Für die nationalen Anlaufstellen im Kontakt zu nationalen 

Akteuren und bei nationalen Veranstaltungen: jeweilige 

Landessprache)  

Kontakt (mit Webseite) Registrierte Adresse:  

Ministerium für Inneres und Königreichsbeziehungen 

P.O. Box 20011  

2500 EA The Hague  

The Netherlands  

Anschrift:  

EUKN Secretariat  

PO Box 30833  

2500 GV The Hague 

The Netherlands  

Sitz:  

Koningin Julianaplein 10  

2593 CE The Hague  

The Netherlands 

Telefon: 0031 (0)70 302 84 84 

Email: info@eukn.eu  

www.eukn.eu  

mailto:info@eukn.eu
http://www.eukn.eu/
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5.3 AMPHICTYONY 

AMPHICTYONY of Twinned Cities and Areas of the Mediterranean, EGTC 

Gegenstand Interkommunale Kooperation zur grenzüberschreitenden 

Entwicklung des Mittelmeerraums 

Worin wurde der Bedarf 

begründet? 

Grundlage der Zusammenarbeit ist ein mediterranes Netz-

werk aus ursprünglich insgesamt 93 Partnerstädten und -

regionen aus 9 Staaten umfasst, das für 17 Jahre bestand.  

Die verbindendenden Elemente sind das Mittelmeer und die 

gemeinsame Geschichte der Völker und Zivilisationen, die 

hier lebten und leben.  

Ziele Langfristig friedliche Umgebung für die Bewohner des Mit-

telmeerraums  

Umgebung geprägt durch konstante Entwicklung, die finan-

ziell effektiv, sozial und umweltbezogen nachhaltig verläuft 

und den Zusammenhalt und Sicherheit in allen Teilräumen 

sicherstellt  

Aufgaben Gemeinsame Aktionen und Kooperationen zwischen den 

Mitgliedern  

Respektieren der zentralen Prinzipien Freiheit, Demokratie, 

Gerechtigkeit, Sicherheit und Schutz der Umwelt  

Erleichterung und Förderung von grenzüberschreitender, 

innerstaatlicher und interregionaler Kooperation zur Stär-

kung des sozialen und finanziellen Zusammenhalts der Mit-

glieder  

Umsetzung von Programmen, mit und ohne EU-

Finanzierung  

Zusammenarbeit zwischen Wissenschaftszentren und Insti-

tutionen mit EU-Institutionen und internationalen Organisa-

tionen: Austausch von Informationen, Erfahrungen, guten 

Praktiken; Zugang zu Informationen und Wissen durch Da-

tenbanken, neue Technologien und die Entwicklung einer 

Informationsgesellschaft  

Erforschung, Förderung, Erhalt und Inwertsetzung der kul-

turellen Identität der Menschen im Mittelmeerraum zur 

Förderung des interkulturellen Dialogs 

Territoriale Abgrenzung Das Territorium, das unter administrativ-territorialer Zu-

ständigkeit seiner Mitglieder steht.  

Mitglieder 39 griechische Gemeinden, 6 zyprische Gemeinden, 3 itali-

enische Gemeinden, eine französische Gemeinde  

Sitz Athen (GR) 

Vereinbarungen zu rele-

vanten nationalen 

Rechtsrahmen 

Das anwendbare Recht ist das griechische Recht. 

Finanzierung Jährliche Mitgliedsbeiträge; Zuschüsse; Finanzmittel der 

ETZ; akzeptierte Spenden und Zuwendungen; Gewinne aus 

der Verwertung beweglichen und unbeweglichen Eigentums 

des EVTZ 

Haftung Der EVTZ haftet für seine Schulden und für Handlungen 

seiner Organe gegenüber Dritten. Die Mitglieder haften 
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gemäß ihrem Anteil, wenn die Mittel des EVTZ nicht genü-

gen.   

Dauer 25 Jahre (kann von der Generalversammlung verlängert 

werden)  

Vereinbarungen zur Ar-

beitsweise 

Generalversammlung ist beschlussfähig, wenn > 50 % der 

Vertreter anwesend sind 

Organe und deren Zu-

sammensetzung 

Generalversammlung: besteht aus den Vertretern der Mit-

glieder (< 10.000 Einwohner => 1 Vertreter; 10.000-

30.000 Einwohner => 2 Vertreter; > 30.000 Einwohner => 

3 Vertreter); wählt den Vorstand und den Prüfungsaus-

schuss;  

Vorstand: 13 Mitglieder, darunter der Vorsitzende, zwei 

stellvertretende Vorsitzende, der Schriftführer und der 

Schatzmeister; aus und von der Generalversammlung für 

zwei Jahre gewählt;  

Vorstandsvorsitzender: vertritt den EVTZ nach außen  

Direktor: zuständig für das operationelle Geschäft des 

EVTZ; vom Vorstand ernannt 

Exekutivausschuss: Vorsitzender, Schriftführer und 

Schatzmeister des Vorstands; wird vom Vorstand beauf-

tragt 

Prüfungsausschuss: drei Mitglieder für zwei Jahre gewählt; 

wählen Vorsitzenden 

Schriftführer: bereitet mit dem Vorstandsvorsitzenden die 

Vorstandssitzungen vor und führt Protokoll  

Vereinbarungen zum 

Personal 

Der EVTZ kann selber Personal einstellen. Das anzuwen-

dende Recht ist das griechische Recht.  

Vereinbarungen zu Än-

derungsverfahren 

Die Satzung kann durch die Generalversammlung mit ¾ 

der anwesenden Mitglieder geändert werden. Bei grundle-

genden Änderungen ist die Genehmigung der Mitgliedsstaa-

ten erforderlich.  

Sprachen Arbeitssprachen: Griechisch, Englisch, Französisch, Italie-

nisch 

Kontakt (mit Webseite) Vyronos 29, Plaka  

Athens 10558 

Griechenland  

Telefon: 0030 210-324-3374 oder -6139 

Fax: 0030 210-324-3343 

Email: amfiktio@otenet.gr  

www.amphictyony.gr/en/  

mailto:amfiktio@otenet.gr
http://www.amphictyony.gr/en/
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6 Links zu beispielhaften Satzungen und Überein-

künften 

Euregio Tirol – Südtirol – Trentino  

Übereinkunft und Satzung vom 14.06.2011:  

www.europaregion.info/downloads/Euregio-EVTZ-Statut-GECT-statut-

CastelThun-20110614.pdf  

Eurodistrikt Strasbourg-Ortenau 

Vereinbarung über die Gründung des Eurodistrikts Straßburg-Ortenau vom 

17.10.2005:  

www.eurodistrict.eu/medias/fichiers/Convention_Creation_ED.pdf  

Lahrer Erklärung vom 11.10.2008:  

www.eurodistrict.eu/site/lahrer_erklarungdoc-de-425-2.html 

Satzung des EVTZ vom Januar 2010:  

www.eurodistrict.eu/medias/fichiers/statuts_gect.pdf 

Eurodistrikt SaarMoselle 

Übereinkunft und Satzung von 2009/2010:    

www.rvsbr.de/pics/medien/1_1352452888/Satzung_Eurodistrikt.pdf 

European Urban Knowledge Network (EUKN) 

Übereinkunft und Satzung vom 16.01.2012:  

www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-

publicaties/convenanten/2012/01/16/conventie-en-statuten-eukn/conventie-en-

statuten-eukn.pdf  

http://www.europaregion.info/downloads/Euregio-EVTZ-Statut-GECT-statut-CastelThun-20110614.pdf
http://www.europaregion.info/downloads/Euregio-EVTZ-Statut-GECT-statut-CastelThun-20110614.pdf
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